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Stadt Dohna

Wanderwegewart Dohna (Stadt):
Herr Holger Neubert, Telefon: 03529 515113
Wanderwegewart Ortschaft Meusegast:
Herr Lutz Kobsch, Telefon: 0160 7702463, 
E-Mail: Lutz.Kobsch@freenet.de
Radwegewart Dohna:
Herr Andreas Burow, Telefon: 035027 42067,
E-Mail: rad@meusegast.de
Wanderwegewartin Ortschaft Röhrsdorf
Frau Teresa Kreyßig
E-Mail: Teresa.kreyssig@googlemail.com

Postadresse: Am Markt 10/11, 01809 Dohna,
Telefon: 03529 5636-0, Fax: 03529 5636-99
info@stadt-dohna.de, www.stadt-dohna.de
Bereich Bürgermeister
Bürgermeister  03529 563610
Büro Bürgermeister/Öffentlichkeitsarbeit  03529 563611
Büro Bürgermeister/Sitzungsdienst  03529 563621
Personal  03529 563625
Personalabrechnung  03529 563638
Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bau
Fachbereichsleiter  03529 563620
Gewerbeangelegenheiten, Marktfestsetzung   03529 563632
Außendienst Ordnungsangelegenheiten  03529 563623
Brandschutz  03529 563646
Verkehrsrecht/Ordnungsangelegenheiten  03529 563624
Einwohnermeldeamt I  03529 563640
Einwohnermeldeamt II  03529 563622
Standesamt  03529 563641
Gebäude- & Liegenschaftsmanagement  03529 563660
Wohnungsverwaltung  03529 563626
Rechtsangelegenheiten/Versicherungen/Wahlen  03529 563657
Stadtplanung/Tiefbau  03529 563661
Hochbau/Bauunterhaltung  03529 563663
Gewässerunterhaltung/Bauunterhaltung  03529 563664
Fachbereich Finanzen
Fachbereichsleiter   03529 563650
Leiter Kasse   03529 563654
Kasse   03529 563658
Kasse, KLR   03529 563656
Kasse, Inventuren, Abrechnung Schmutz- und Regenwasser   03529 563666
Vollstreckung  03529 563652
Kommunalsteuern   03529 563653
Haushalt, Jahresabschluss   03529 563651
SFD, allg. Finanzwirtschaft   03529 563655
SFD, Anlagenbuchhaltung, Jahresabschluss   03529 563659
Fachbereich Soziales
Kindertagesstätten Dohna/Kindertagespflege  03529 563631
Kindertagesstätten Müglitztal  03529 563632
Bibliothek  03529 563633
Museum/Veranstaltungen  03529 563634
Archiv  03529 563615
Grundschule   03529 5636770
Oberschule   03529 5636760
Kinderhaus „Bummi“ Dohna   03529 5636700
Kindertagesstätte „Zwergenburg“ Sürßen  03529 5636710
Kindertagesstätte „Am Fuchsbau“ Krebs   03529 5636720
Kinderhort Dohna Reppchenstraße   03529 5636730
Kinderhort Dohna Außenstelle Burgstraße   03529 599450

Servicenummern
Störungsdienst
„SachsenEnergie“ Service-Nummer: 0800 0320010 (kostenfrei)
„SachsenEnergie“ Störungsrufnummer Erdgas 0351 50178880
„SachsenEnergie“ Störungsrufnummer Strom 0351 50178881
Feuerwehr/Rettungsdienst
Telefon 112
Rettungsleitstelle (IRLS) Dresden 0351 501210
Polizei
Telefon 110
Polizeiposten Heidenau 03529 56120
Polizeirevier Pirna 03501 5190
Giftnotruf
Telefon 0361 730730
Störungsdienst öffentliche Abwasseranlagen 
Stadt Dohna und Gemeinde Müglitztal
Stadtentwässerung Dresden GmbH 0351 822 2022
Störungsdienst Trinkwasserversorgung
Trinkwasserversorgung, Markt 11, 01855 Sebnitz, 
Tel.: 035971 80600, Fax: 035971 806099, 
E-Mail: info@zvwv.de, www.zvwv.de 
Im Fall von Havarien/Rohrbrüchen: Störungsrufnummer: 
 035023 51610

Die Johanniter - Besuchsdienst 0157 53595819
Straßenbeleuchtung
Störungen bitte bei SB Stadtplanung/Tiefbau während der Ge-
schäftszeiten der Stadtverwaltung Dohna melden:  03529 563661
Quartiervermittlung
Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V. 
https://www.saechsische-schweiz.de/
Grünschnittsammlung/Wertstoffhöfe
Zweckverband Abfallwirtschaft
Oberes Elbtal (ZAOE) 0351 4040450
Pflanzenabfallverordnung/Anzeigenbearbeitung
Landratsamt Landkreis Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge, Abt. Umwelt 03501 5153481
Informationen zu Traditionsfeuern 
Stadtverwaltung Dohna,
SB Ordnungsangelegenheiten 03259 563624
Anzeige bei Kindeswohlgefährdung
SB Kindertagesstätten 03529 533632

Informationen über aktuelle Durchflüsse, 
Hochwasserwarnungen und Hochwasser-
vorhersagen im Internet: 
www.umwelt.sachsen.de
www.hochwasserzentrum.sachsen.de
mdr-Videotext ab Seite 530
Sprachansage Hochwasserwarnungen 
und aktuelle Messwerte:
0351 79994-100

Sprechzeiten der  
Stadtverwaltung Dohna 

Am Markt 10/11
Montag + Mittwoch geschlossen
Ohne Termin:
Dienstag und Donnerstag 08:30 – 12:00 Uhr
Mit Terminvereinbarung:
Dienstag 13:30 – 18:00 Uhr
Donnerstag 13:30 – 15:30 Uhr
Freitag 08:30 – 12:00 Uhr
(Standesamt freitags geschlossen)
Bürgermeistersprechstunde
jeden letzten Dienstag
im Monat 15:00 - 18:00 Uhr
Abweichungen siehe Seite 11.
Ortsvorsteher Meusegast
Peter Helmecke, 0176 45872468
ortsvorsteher.meusegast@stadt-dohna.de
Ortsvorsteher Röhrsdorf
Jens Werner, 0171 3068872
ortsvorsteher.roehrsdorf@stadt-dohna.de
Sprechzeiten nach Bedarf und Vereinbarung
Gleichstellungsbeauftragte
Peggy Pfeil, 03529 563655

Schiedsstelle des Schiedsbezirkes Dohna
Friedensrichter: Gunter Zeugner, Mobil: 0160 666 7512
Sprechstunden: nach Vereinbarung
E-Mail: schiedsstelle@stadt-dohna.de
Anschrift: Stadtverwaltung Dohna 
 Schiedsstelle
 Am Markt 10/11, 01809 Dohna
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Stadt Dohna

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Dohna

Stadtrat

Beschlüsse der 9. Sitzung des Stadtrates am 17.03.2025

059/09/2025 Der Stadtrat berät und beschließt, die Vergabe der Bauleistung Nachtrag 01, Los 03– Baugrundverbesserung 
– Maßnahme „Umgestaltung des historischen Rundlings Sürßen“ an die GWB Grund- & Wasserbaugesellschaft 
mbH in 01454 Wachau, Fasaneriestraße 14, gemäß dem Nachtragsangebot vom 11.02.2025 zu vergeben.
Die Finanzierung erfolgt aus Produkt 54.10.01.01, Maßnahme: 10000007
Stimmberecht. Anwesend Ja Nein Enth. Befangenh.
15 11 11 0 0 0

060/09/2025 Der Stadtrat berät und beschließt, die Vergabe der Bauleistung Nachtrag 02, Los 03 – Entsorgung Aushubmas-
sen – Maßnahme „Umgestaltung des historischen Rundlings Sürßen“ an die GWB Grund- & Wasserbaugesell-
schaft mbH in 01454 Wachau, Fasaneriestraße 14 gemäß dem Nachtragsangebot vom 14.03.2025 zu vergeben.
Die Finanzierung erfolgt aus Produkt 54.10.01.01, Maßnahme: 10000007
Stimmberecht. Anwesend Ja Nein Enth. Befangenh.
15 11 11 0 0 0

*Die Anlage ist in der Verwaltung zu den Öffnungszeiten des Rathauses Dohna im Sekretariat einsehbar.

Beschlüsse der 10. Sitzung des Stadtrates am 26.03.2025

061/10/2025 Der Stadtrat berät und beschließt entsprechend § 21 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung in der derzeit gültigen 
Fassung die Übertragung der Haushaltsreste aus dem Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 gemäß Anlage*.
Stimmberecht. Anwesend Ja Nein Enth. Befangenh.
15 14 14 0 0 0

Kenntnisnahme Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Dohna für das Haushaltsjahr 2025 keine 
Einwendungen von Bürgern und Abgabepflichtigen, gemäß § 76 Absatz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung - SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung, eingegangen sind.

062/10/2025 Der Stadtrat berät und beschließt, gemäß § 76 Absatz 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(Sächsische Gemeindeordnung - SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung, die Haushaltssatzung mit 
dem Haushaltsplan der Stadt Dohna für das Haushaltsjahr 2025.
Stimmberecht. Anwesend Ja Nein Enth. Befangenh.
15 14 14 0 0 0

063/10/2025 Der Stadtrat berät und beschließt gemäß § 4 Absatz 1 und § 35a der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen in Verbindung mit der Sächsische Fraktionsfinanzierungsverordnung die Satzung zur Rechtsstellung und 
Unterstützung der Fraktionen im Stadtrat der Stadt Dohna.
Stimmberecht. Anwesend Ja Nein Enth. Befangenh.
15 14 14 0 0 0

064/10/2025 Der Stadtrat berät und beschließt die Genehmigung der Bauunterlagen (26.03.2025) gemäß § 8 (2) Ziffer 4. der 
Hauptsatzung der Stadt Dohna zum Bauvorhaben „Neubau des Pikoparks Meusegast“ an den oberen Regen-
teichen in 01809 Dohna, OT Meusegast.
Die Finanzierung erfolgt aus dem Produkt 55.20.01.02, Maßnahme 10 000 005
Gesamtkosten: 860.000,00 Euro (Förderung 80%)
Stimmberecht. Anwesend Ja Nein Enth. Befangenh.
15 14 14 0 0 0

065/10/2025 Der Stadtrat berät und beschließt die Billigung des Entwurfes des Bebauungsplanes „Wohnen Am Markt“, be-
stehend aus Teil A – Planzeichnung, Teil B - Textliche Festsetzungen, der Begründung, der Artenschutzrechtli-
chen Stellungnahme und der Schalltechnischen Untersuchung in der Fassung vom 21.02.2025.
Auf der Grundlage dieses Entwurfes erfolgt die Offenlage und Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden.
Stimmberecht. Anwesend Ja Nein Enth. Befangenh.
15 14 14 0 0 0

066/10/2025 Der Stadtrat berät und beschließt die Billigung des Entwurfes der Ergänzungssatzung für den Bereich des Flst. 
56/30 der Gem. Gorknitz, bestehend aus der Planzeichnung, dem Satzungstext, der Begründung, dem Grün-
ordnerischen Fachbeitrag sowie der Baugrund-/Versickerungsuntersuchung mit Stand vom 17.02.2025.
Auf der Grundlage dieses Entwurfes erfolgt die Offenlage und Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden.
Stimmberecht. Anwesend Ja Nein Enth. Befangenh.
15 14 14 0 0 0

067/10/2025 Der Stadtrat berät und beschließt das Abwägungsprotokoll – Stand 15.05.2024 – der Beteiligten im Rahmen der 
Offenlage des Entwurfes des Bebauungsplanes „Meusegast I“ – Stand 15.05.2024.
Das Abwägungsprotokoll ist als Anlage* beigefügt und ist Bestandteil dieses Beschlusses.
Stimmberecht. Anwesend Ja Nein Enth. Befangenh.
15 14 14 0 0 0
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068/10/2025 Der Stadtrat berät und beschließt den Bürgermeister zu ermächtigen, Städtebauliche Verträge mit den Erschlie-
ßungsträgern vor Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Meusegast I abzuschließen.
Stimmberecht. Anwesend Ja Nein Enth. Befangenh.
15 14 14 0 0 0

069/10/2025 Der Stadtrat berät und beschließt den Bebauungsplan „Meusegast I“ bestehend aus dem Teil A – Planzeich-
nung, dem Teil B – Textliche Festsetzungen sowie der Begründung in der Fassung vom 15.05.2024 als Satzung
Stimmberecht. Anwesend Ja Nein Enth. Befangenh.
15 14 14 0 0 0

070/10/2025 Der Stadtrat berät und beschließt die Flurstücke 57/112 und 291/8 mit einer Größe von 22 m² und 27 m² mit dem 
Flurstück 57/99 mit einer Größe von 2 m² der Gemarkung Borthen zu tauschen.
Stimmberecht. Anwesend Ja Nein Enth. Befangenh.
15 14 14 0 0 0

071/10/2025 Der Stadtrat weist die Vertreter der Stadt Dohna zur Abstimmung in der Verbandsversammlung IndustriePark 
Oberelbe (IPO) an, dem Beschlussvorschlag zur Wahl des 1. Stellvertretenden Verbandsvorsitzenden – gemäß 
Beschlussvorlage Nr. IPO-001/2025, zuzustimmen.
Die Weisung gilt im Vertretungsfall auch für den Stellvertreter.
Stimmberecht. Anwesend Ja Nein Enth. Befangenh.
15 14 13 0 1 0

072/10/2025 Folgender Beschlussvorschlag wurde abgelehnt: Der Stadtrat weist die Vertreter der Stadt Dohna zur Ab-
stimmung in der Verbandsversammlung IndustriePark Oberelbe (IPO) an, dem Beschlussvorschlag zu den Ein-
wendungen zum Haushaltsplan 2025/2026 – gemäß Beschlussvorlage Nr. IPO-002/2025 - zuzustimmen.
Die Weisung gilt im Vertretungsfall auch für den Stellvertreter.
Stimmberecht. Anwesend Ja Nein Enth. Befangenh.
15 14 7 7 0 0

073/10/2025 Folgender Beschlussvorschlag wurde abgelehnt: Der Stadtrat weist die Vertreter der Stadt Dohna zur Ab-
stimmung in der Verbandsversammlung IndustriePark Oberelbe (IPO) an, dem Beschlussvorschlag zum Haus-
haltsplan mit Haushaltssatzung 2025/2026 – gemäß Beschlussvorlage Nr. IPO-003/2025 - zuzustimmen.
Die Weisung gilt im Vertretungsfall auch für den Stellvertreter.
Stimmberecht. Anwesend Ja Nein Enth. Befangenh.
15 14 7 7 0 0

074/10/2025 Folgender Beschlussvorschlag wurde abgelehnt: Der Stadtrat weist die Vertreter der Stadt Dohna zur Ab-
stimmung in der Verbandsversammlung IndustriePark Oberelbe (IPO) an, dem Beschlussvorschlag zur Be-
stellung von Dienstbarkeiten – Liebenauer Agrar GmbH – Flurstück 1293/1 u.a. – gemäß Beschlussvorlage Nr. 
IPO-006/2025 - zuzustimmen.
Die Weisung gilt im Vertretungsfall auch für den Stellvertreter.
Stimmberecht. Anwesend Ja Nein Enth. Befangenh.
15 14 7 7 0 0

075/10/2025 Folgender Beschlussvorschlag wurde abgelehnt: Der Stadtrat weist die Vertreter der Stadt Dohna zur Ab-
stimmung in der Verbandsversammlung IndustriePark Oberelbe (IPO) an, dem Beschlussvorschlag zum Sat-
zungsbeschluss zum BPlan 1.1 „Technologiepark Feistenberg“ gemäß Vorlage IPO-008/2025 zuzustimmen.
Die Weisung gilt im Vertretungsfall auch für den Stellvertreter.
Stimmberecht. Anwesend Ja Nein Enth. Befangenh.
15 14 7 7 0 0

* Anlagen sind während der Öffnungszeiten im Sekretariat des Bürgermeisters einsehbar.

Die nächste Sitzung des Stadtrates findet am 14.05.2025 um 18:30 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Am Markt 10/11 in 
Dohna statt. Der Sitzungsort und die Sitzungszeit können situationsbedingt abweichen. Um die Beachtung der aktuellen Be-
kanntgaben wird gebeten.

Verwaltungsausschuss

Beschlüsse der 7. Sitzung des Verwaltungsausschusses am 12.03.2025

VA 004/05/2025 Der Verwaltungsausschuss berät und beschließt die Annahme der Spende Nr. 2 und 3 laut Anlagenliste „Sach-
spenden 2024“ mit dem jeweiligen beantragten Spendenzweck.
Stimmberecht. Anwesend Ja Nein Enth. Befangenh.
7 7 7 0 0 0

VA 005/05/2025 Der Verwaltungsausschuss berät und beschließt die Annahme der Spende Nr. 1 laut Anlagenliste „Sachspen-
den 2025“ mit dem jeweiligen beantragten Spendenzweck.
Stimmberecht. Anwesend Ja Nein Enth. Befangenh.
7 7 7 0 0 0

*Die Anlage kann während der Öffnungszeiten im Sekretariat der Stadtverwaltung eingesehen werden.

Die nächste Sitzung des Verwaltungsausschusses findet am 30.04.2025 um 18:30 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Am 
Markt 10/11 in Dohna statt. Der Sitzungsort und die Sitzungszeit können situationsbedingt abweichen. Um die Beachtung der 
aktuellen Bekanntgaben wird gebeten.
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Technischer Ausschuss

Beschlüsse der 5. Sitzung des Technischen Ausschusses am 05.03.2025

TA 009/05/2025 Der Technische Ausschuss berät und beschließt gemäß § 36 BauGB dem Bauantrag „Errichtung eines Terras-
sendaches auf einer vorhandenen Terrasse an einer Doppelhaushälfte, Flst. 685/25 Gem. Dohna“ zuzustim-
men.
Stimmberecht. Anwesend Ja Nein Enth. Befangenh.
7 7 7 0 0 0

*Die Anlage ist in der Verwaltung zu den Öffnungszeiten des Rathauses Dohna im Sekretariat einsehbar.

Die nächste Sitzung des Technischen Ausschusses findet am 09.04.2025 um 18:30 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Am 
Markt 10/11 in Dohna statt. Der Sitzungsort und die Sitzungszeit können situationsbedingt abweichen. Um die Beachtung der 
aktuellen Bekanntgaben wird gebeten.

Ortschaftsräte

Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates Röhrsdorf findet voraussichtlich am 28.04.2025 um 19:00 Uhr in der Feuerwehr 
Röhrsdorf, Hauptstr. 24 in 01809 Dohna OT Röhrsdorf statt. Der Sitzungsort und die Sitzungszeit können situationsbedingt 
abweichen. Um die Beachtung der aktuellen Bekanntgaben wird gebeten.

Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates Meusegast findet voraussichtlich am 19.05.2025 um 19:00 Uhr im Feuerwehrgerä-
tehaus Meusegast, Am Ziegenrücken 11 in 01809 Dohna OT Meusegast statt. Der Sitzungsort und die Sitzungszeit können 
situationsbedingt abweichen. Um die Beachtung der aktuellen Bekanntgaben wird gebeten.

Satzungen

Stadt Dohna
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Satzung zur Rechtsstellung und  
Unterstützung der Fraktionen im Stadtrat 

der Stadt Dohna
Inhalt
Präambel:
§ 1 Fraktionen
§ 2 Ende der Rechtsstellung
§ 3 Unterstützung der Fraktionen
§ 4 Unzulässige Verwendung
§ 5 Sachleistungen
§ 6 Geldleistungen
§ 7 Buchführung und Bestandsverzeichnis
§ 8 Rechnungsprüfung
§ 9 Nachweis und Prüfung
§ 10 Auflösung von Fraktionen
§ 11 Inkrafttreten
Hinweise nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung
Berechnungsbeispiel zur Ermittlung der Fraktionsentschädi-
gung

Präambel

Aufgrund des § 4 Absatz 1 und § 35a der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. März 2018 (SächsGVBI. S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBI. S. 500) geändert 
worden ist in Verbindung mit der Sächsische Fraktionsfinan-
zierungsverordnung vom 27. März 2023 (SächsGVBI. S. 110), 
hat der Stadtrat der Stadt Dohna am 26.03.2025 mit Beschluss 
063/10/2025 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Fraktionen

Stadträte können sich zu Fraktionen zusammenschließen (§ 35a 
SächsGemO). Diese sind Organteile des Stadtrates. Fraktionen 

sind auf Dauer angelegte Zusammenschlüsse von mindestens 
2 Stadträten, zwischen denen eine grundsätzliche Übereinstim-
mung besteht. Ein Stadtrat kann nur einer Fraktion angehören. 
Das Nähere über die Bildung der Fraktionen sowie Ihre Rechte 
und Pflichten sind im § 2 der Geschäftsordnung der Stadt Doh-
na geregelt.

§ 2
Ende der Rechtsstellung

Die Rechtsstellung einer Fraktion entfällt:
a. mit dem Wegfall ihrer Voraussetzungen nach § 1,
b. mit ihrer Auflösung durch Fraktionsbeschluss oder
c. mit der Konstituierung des neu gewählten Stadtrates.

§ 3
Unterstützung der Fraktionen

(1) Zur Wahrnehmung ihrer teilorganisierten Aufgaben werden 
die Fraktionen jährlich mit Fraktionsmitteln in Form von
• Sachleistungen nach § 5
• Geldleistungen nach § 6
unterstützt.
(2) Für die Inanspruchnahme von Sachleistungen und die Ver-
wendung von Geldleistungen durch die Fraktionen gilt das Ge-
bot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.
(3) Die Sachleistungen und Geldleistungen dürfen gemäß § 2 
der Sächsischen Fraktionsfinanzierungsverordnung nur für die 
Wahrnehmung der teilorganisierten Aufgaben der Fraktionen 
verwendet werden. Dazu zählen insbesondere die folgenden 
Zwecke:
a. Die Anmietung von Räumen für eine Fraktionsgeschäfts-

stelle, die Durchführung von Fraktions- und Arbeitskreissit-
zungen oder sonstige Fraktionsarbeit, sofern den Fraktio-
nen nicht durch die Gemeinde geeignete Räume kostenfrei 
zur Verfügung gestellt werden,

b. Die Durchführung von Fraktions- und Arbeitskreissitzungen 
oder sonstige Fraktionsarbeit,
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(3) Eine Fraktion erhält die Mittel nach Absatz 1 für jeden Mo-
nat, indem sie die Stellung einer Fraktion hat, letztmals jedoch 
für den Monat, in dem die Wahlperiode endet (vgl. § 33 Abs. 2 
SächsGemO). Die Mittel werden halbjährlich, unbar durch die 
Stadtverwaltung an die Fraktionen zum 31.01. und 31.07. aus-
gezahlt.
(4) Bei einer Änderung der Anzahl der Fraktionsmitglieder wer-
den die Zuschüsse zum nächsten Auszahltermin (siehe Abs. 3) 
angepasst. Gleiches gilt, wenn sich die Fraktion innerhalb einer 
Wahlperiode auflöst.
(5) Die Verwaltung ist gehalten, an der Lösung von Problemen 
mitzuwirken, die sich aus üblichen, von dieser Satzung gedeck-
ten Rechtsgeschäften bei Fraktionsauflösungen vor Ende der 
Wahlperiode ergeben können.
(6) Im Haushaltsjahr nicht verausgabte Fraktionsmittel sind 
grundsätzlich an die Stadtverwaltung zurückzuführen. Ausnah-
men sind möglich, wenn ein konkreter Bedarf für die Übertra-
gung besteht. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn die Ansammlung 
von Mitteln einer späteren Investition dient. Im Fall der Übertra-
gung nicht verbrauchter Mittel ist deshalb stets anzugeben, für 
welchen konkreten Zweck die Mittel künftig verwendet werden 
sollen. Die Übertragung der Mittel in das Folgejahr hat 25 von 
Hundert der jährlichen Mittelzuweisung nicht zu überschreiten 
und bedarf der Zustimmung durch den Fachbediensteten für 
Finanzen (§ 62 SächsGemO).

§ 7
Buchführung und Bestandsverzeichnis

(1) Gemäß § 35a Absatz 3 Satz 5 SächsGemO ist über die Ver-
wendung der Geldleistungen ein Nachweis in einfacher Form 
zu führen.
(2) Die Fraktionen haben Bestandsverzeichnisse in einfacher 
Form zu führen, aus denen die handelsübliche Bezeichnung, 
Datum der Beschaffung, Menge und Anschaffungswert der aus 
Geldleistungen beschafften Gegenstände ersichtlich sein müs-
sen. Die Beschaffung muss durch eine ordentliche Rechnung 
des Verkäufers nachgewiesen werden. Für diese Bestands-
verzeichnisse gelten die Wertgrenzen der Inventurrichtlinie der 
Stadt Dohna in der jeweils für das Haushaltsjahr geltenden Fas-
sung.
Die Gegenstände sind grundsätzlich anhand von Kennzeich-
nungen zu inventarisieren, die eine eindeutige Identifizierung 
ermöglichen. Die dafür notwendigen Barcodes erhalten die 
Fraktionen beim Sachbearbeiter Inventuren der Stadt Dohna. 
Diese sind am Vermögensgegenstand anzubringen.
(3) Die Geldleistungen der Fraktionen werden durch die Frak-
tionen selbst verwaltet (Selbstbewirtschaftung). Für die jeweili-
ge Fraktion wird zur Bewirtschaftung ein separates Bankkonto 
einrichtet, bei dem die/der jeweilige Fraktionsvorsitzende und 
Stellvertreter/in als verfügungsberechtigte eingetragen werden. 
Kontoinhaber ist die Stadt Dohna. Das Bankkonto ist ausschließ-
lich für Zwecke der Abrechnung und Verwendung dieser Mittel 
zu nutzen. Das Fraktionsbankkonto wird grundsätzlich als Gut-
habenkonto geführt. Bei Einrichtung der Konten ist der Grund-
satz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten (§ 72 
SächsGemO). Anfallende Kontoführungsgebühren werden aus 
den Geldleistungen der Fraktionen finanziert.
(4) Alle Verträge sind durch die/den Fraktionsvorsitzende/n 
selbst zu schließen. Vertragspartner und Rechnungsempfänger 
ist die/der Fraktionsvorsitzende. Miet-, Dienstleistungs- und an-
dere Verträge mit einer längeren Laufzeit, sind auf die jeweilige 
Wahlperiode zu befristen.

§ 8
Rechnungsprüfung

(1) Der örtlichen und überörtlichen Prüfung ist von den Fraktio-
nen Einsicht in die Belege über die Inanspruchnahme der Mittel 
zu geben.
(2) Kassenbücher und Belege sind nach § 34 SächsKomKBVO 
aufzubewahren. Nach der Auflösung der Fraktion sind die ent-
sprechenden Akten der Stadtverwaltung zu übergeben.

c. Die Anschaffung von Büromöbeln und Bürobedarf, für Porto 
sowie die Anschaffung und Wartung von Informationstech-
nologie und Technik für Internetnutzung und Telekommu-
nikation, sofern die Ausstattung und die Leistungen nicht 
kostenfrei durch die Stadt zur Verfügung gestellt werden.

d. Die Beschaffung einer Grundausstattung an Print- und On-
linemedien,

e. Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit nach Maßgabe des  
§ 35a Abs. 3 SächsGemO,

f. Fortbildungsmaßnahmen
g. Die Hinzuziehung von Sachkundigen und Referenten,
h. Sonstige für die Arbeit der Fraktionen erforderlichen Sach-

aufwendungen.

§ 4
Unzulässige Verwendung

Die zur Verfügung gestellten Mittel dürfen insbesondere nicht 
verwendet werden für:
a. die Bewirtung der Fraktionsmitglieder,
b. gesellige Veranstaltungen oder allgemeine Bildungsreisen,
c. Spenden, Verfügungsmittel für den Vorsitzenden,
d. Aufwendungen für die Teilnahme an Parteiveranstaltungen, 

soweit es sich im Einzelfall nicht um eine aufgabenorientier-
te Fortbildung handelt,

e. Geschenke, Darlehen und andere Zuwendungen an Frak-
tionsmitglieder, Beschäftigte der Stadtverwaltung und an-
dere Dritte,

f. Aufwendungen der Fraktionsmitglieder für die Teilnahme an 
Fraktionssitzungen.

§ 5
Sachleistungen

(1) Für die Durchführung von Fraktionssitzungen, die Arbeits-
kreissitzungen der Fraktionen und die sonstige Fraktionsarbeit 
werden die Beratungsräume in den kommunalen Objekten
a. Rathaus Dohna, Am Markt 10/11, 01809 Dohna, Raum 

Nummer A 101,
b. Feuerwehrgerätehaus Borthen-Röhrsdorf, Hauptstraße 24, 

01809 Dohna / OT Röhrsdorf Versammlungsraum,
c. Heimatmuseum Dohna, Am Markt 2, 01809 Dohna, Bera-

tungsraum,
d. Feuerwehrgerätehaus Meusegast, Am Ziegenrücken 11, 

01809 Dohna / OT Meusegast Beratungsraum
kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die konkrete Inanspruchnah-
me richtet sich nach dem
Belegungskalender, der von der Stadtverwaltung Dohna geführt 
wird. Anmeldungen zur Inanspruchnahme sind von den Fraktio-
nen in der Regel monatlich im Voraus im Sekretariat des Bürger-
meisters vorzunehmen.
(2) Bei den Sachleistungen handelt es sich um geldwerte Leis-
tungen, deren Höhe im Haushaltsplan rechtsverbindlich festge-
setzt wird und die in einer besonderen Anlage zum Haushalt-
plan der Stadt Dohna dargestellt werden.

§ 6
Geldleistungen

(1) Die Fraktionen erhalten zur Deckung ihres allgemeinen Be-
darfs Geldleistungen, deren Höhe im Haushaltsplan rechtsver-
bindlich festgesetzt wird und die in einer besonderen Anlage 
zum Haushaltsplan der Stadt Dohna dargestellt werden.
(2) Die Geldleistung setzt sich zusammen aus
• einem Grundbetrag in Höhe von 120,00 EUR jährlich für jede 

Fraktion
• einen Betrag in Höhe von 167,00 EUR jährlich pro Fraktions-

mitglied
Veränderungen der Zahl der Fraktionsmitglieder sind dem Bür-
germeister unverzüglich mitzuteilen und werden ab den auf die 
Veränderung folgenden Monat wirksam. Der Betrag für Frakti-
onsmitglieder kann sich geringfügig jährlich ändern, in Abhän-
gigkeit der Ermittlung des Gesamtbudget, basierend auf den 
aktuellen Einwohner der Stadt Dohna.
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(1) die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
(2) Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind,
(3) der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
(4) vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist,
a. die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder
b. die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-

über der Gemeinde unter Be-zeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist. Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 
4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der 
in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn 
bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Vorausset-
zungen für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hin-
gewiesen worden ist.

Dohna, 27.03.2025

Dr. Ralf Müller
Bürgermeister

Berechnungsbeispiel zur Ermittlung  
der Fraktionsentschädigung § 6 der Satzung  

zur Rechtsstellung und Unterstützung  
der Fraktionen im Stadtrat der Stadt Dohna

Berechnungs-
grundlage

Berechnung Bemerkung

Die Einwohner sind 
Grundlage der Be-
rechnung - gemäß § 3 
der Fraktionsfinanzie-
rungsverordnung

6.315 Einwohner Einwohnerstand 
vom 30.06.2024
Quelle:
Statistisches Lan-
desamt

Kreisangehörigen 
Gemeinden mit über 
5 000 bis 30 000 Ein-
wohnern mindestens 
0,40 Euro.

6.315 Einwohner 
x 0,40 EUR
= 2.526,00 EUR
Gerundet auf 
2.530,00 EUR 
p.a.

§ 3 Absatz 3 der 
Fraktionsfinanzie-
rungsverordnung

Grundbetrag je Frak-
tion

120,00 EUR p.a. Vorschlag der Frak-
tionen

Gesamtgrundbetrag 120,00 EUR x 
3 Fraktionen
= 360,00 EUR 
p.a.

Verbleibender Betrag 
zur Verteilung auf die 
Anzahl der Fraktions-
mitglieder

2.530,00 EUR – 
360,00 EUR
= 2.170,00 EUR 
p.a.

Grundlage zur Berech-
nung sind alle Stadt-
räte (SR) die einer 
Fraktion angehören

CDU - 5 Stadt-
räte
FW/Grüne - 
6 Stadträte
SPD/Linke - 
2 Stadträte
Insgesamt: 
13 Stadträte

Bei der Stadt Doh-
na zu Beginn der 
Legislaturperiode 
angezeigt.

Grundbetrag je Stadt-
rat (SR)

2.170,00 EUR / 
13 SR
= 167,00 EUR 
p.a. (gerundet)

(3) Die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel können 
zurückgefordert werden, insoweit sie zweckwidrig verwendet 
wurden.

§ 9
Nachweis und Prüfung

(1) Über die Verwendung der den Fraktionen zur Verfügung 
gestellten Mittel ist jährlich ein Nachweis in einfacher Form zu 
führen. Dieser Bericht über das abgelaufene Haushaltsjahr ist 
bis spätestens 28.02. des Folgejahres an die Verwaltung (Sach-
bearbeiter/in Sitzungsdienst) zu übergeben.
(2) Mit dem Nachweis sind das vollständige Bestandsverzeich-
nis sowie das Verzeichnis der vorhandenen Fachliteratur anzu-
geben. Erforderlich ist die Erklärung der/des Fraktionsvorsitzen-
den, dass die Mittel bestimmungsgemäß nach § 3 Abs. 3 und  
§ 4 dieser Satzung verwendet wurden. Sollte der Nachweis nicht 
fristgemäß bis zum 28.02. eingehen, wird die Zahlung der Frak-
tionsmittel bis zur Vorlage des Nachweises eingestellt.
(3) Der Nachweis wird in der Regel einmal jährlich durch die 
Verwaltung bis zum 31.03. des jeweiligen Jahres geprüft. Das 
Ergebnis der Prüfung ist der/dem jeweiligen Fraktionsvorsitzen-
den bis zum 07.04. des Prüfungsjahres schriftlich mitzuteilen. 
Bei einem positiven Prüfergebnis ist der/dem Fraktionsvorsit-
zenden eine vorläufige Entlastungsbescheinigung der Verwal-
tung auszustellen.
(4) Sollten begründete Zweifel an der bestimmungsgemäßen 
Verwendung von Fraktionsmittel bekannt werden und/oder Vor-
liegen so müssen diese umgehend, mindestens aber innerhalb 
einer Frist von 8 Tagen nach bekannt werden, der/dem Frakti-
onsvorsitzenden in schriftlicher Form mitgeteilt werden.
(5) Eine Einsichtnahme durch den Bürgermeister oder der Fach-
bediensteten für Finanzen ist insbesondere dann zu gewährleis-
ten, wenn begründete Zweifel an der Nachweisführung bzw. der 
bestimmungsgemäßen Verwendung der Mittel bestehen.

§ 10
Auflösung von Fraktionen

(1) Bei Auflösung einer Fraktion ist innerhalb von 6 Wochen nach 
dem Auflösungstag ein Nachweis entsprechend § 9 Abs. 1 dem 
Bürgermeister zu übergeben. Nicht in Anspruch genommene 
Mittel sind an den städtischen Haushalt zurückzuführen. Vor-
handenes Inventar sowie Fachliteratur sind der Stadtverwaltung 
zu übergeben.
(2) Eine sich mit der neuen Wahlperiode konstituierende Frakti-
on gleichen Namens und/oder gleicher politischer Herkunft ist 
mit der vorhergehenden nicht identisch und nicht deren Rechts-
nachfolgerin. Sofern dem keine schwerwiegenden Gründe 
entgegenstehen, ist die Verwaltung gehalten, die Bildung von 
Fraktionen gleichen Namens oder gleicher politischer Herkunft 
durch Übergabe des bisher genutzten Inventars zu erleichtern.

§ 11
Inkrafttreten

Die Satzung tritt nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung 
rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft.

Dohna, 27.03.2025

Dr. Ralf Müller
Bürgermeister

Hinweise nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung vom Frei-
staat Sachsen (SächsGemO)
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekom-
men. Dies gilt nicht, wenn
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Der Entwurf des Bebauungsplanes „Wohnen Am Markt“ beste-
hend aus dem Teil A – Planzeichnung, dem Teil B - Textliche 
Festsetzungen, der Begründung, der Artenschutzrechtlichen 
Stellungnahme und der Schalltechnischen Untersuchung in der 
Fassung vom 21.02.2025 wird

in der Zeit vom 14.04.2025 bis 23.05.2025
zu den folgenden Zeiten
Di. 8:30 – 12:00 Uhr und 13:30 – 18:00 Uhr
Mi. 8:30 – 12:00 Uhr
Do. 8:30 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr
Fr. 8:30 – 12:00 Uhr
in der Stadtverwaltung Dohna (Zimmer A 201), Am Markt 10/11, 
01809 Dohna öffentlich ausgelegt.
Die auszulegenden Unterlagen werden zusätzlich in das Internet 
eingestellt und sind unter folgenden Internetadressen abrufbar:
www.bauleitplanung.sachsen.de
www.stadt-dohna.de
Die Umweltverbände werden von der öffentlichen Auslegung 
informiert.
Damit wird der Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben, während 
der Auslegungsfrist Stellungnahmen per Email an bauleitpla-
nung@stadt-dohna.de, schriftlich oder zur Niederschrift abzu-
geben. Auch Kinder und Jugendliche sind Teil der Öffentlich-
keit. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan „Wohnen Am 
Markt“ unberücksichtigt bleiben.

Dohna, 27.03.2025

Dr. Ralf Müller
Bürgermeister

Bekanntmachung über die öffentliche  
Auslegung des Entwurfes  

der Ergänzungssatzung für den Bereich  
des Flst. 56/30 der Gem. Gorknitz

Am 26.03.2025 hat der Stadtrat der Stadt Dohna den Entwurf 
der Ergänzungssatzung für den Bereich des Flst. 56/30 der 
Gem. Gorknitz bestehend aus der Planzeichnung, dem Sat-
zungstext, der Begründung, dem Grünordnerischen Fach-
beitrag sowie der Baugrund-/Versickerungsuntersuchung mit 
Stand vom 17.02.2025 gebilligt und zur Offenlage bestimmt.

Verteilung auf Frakti-
onen

FW / Grüne:
120,00 EUR + 
1.002,00 EUR
= 1.122,00 EUR 
p.a.
CDU:
120,00 EUR + 
835,00 EUR
= 955,00 EUR 
p.a.
SPD/ Linke:
120,00 EUR + 
334,00 EUR
= 454,00 EUR 
p.a.

Zahlbar halbjährlich 
zum 31.01. und 
31.07.

Bekanntmachungen 
der Stadtverwaltung Dohna

Die nächste Bürgermeistersprechstunde findet am 
06.05.2025 zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr statt.
Um telefonische Voranmeldung oder Terminvereinbarung 
über das Buchungportal der Stadt Dohna wird gebeten.

Bekanntmachung über die öffentliche  
Auslegung des Entwurfes  

des Bebauungsplanes „Wohnen Am Markt“
Am 26.03.2025 hat der Stadtrat der Stadt Dohna den Entwurf 
des Bebauungsplanes „Wohnen Am Markt“ bestehend aus dem 
Teil A – Planzeichnung, dem Teil B - Textliche Festsetzungen, 
der Begründung, der Artenschutzrechtlichen Stellungnahme 
und der Schalltechnischen Untersuchung in der Fassung vom 
21.02.2025 gebilligt und zur Offenlage bestimmt.
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung gemäß § 13a BauGB im beschleunigen Verfahren 
aufgestellt. Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften 
des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Absatz 2 und 3 Satz 1 
BauGB entsprechend. Gemäß § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB 
wird im vereinfachten Verfahren von der Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, 
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB ab-
gesehen; § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. Von einer frühzeiti-
gen Beteiligung der Öffentlichkeit wird abgesehen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst auf 2.258 
m² teilweise die Flurstücke 107 und 109/1 der Gemarkung Dohna.
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Herzliche Einladung zur Besichtigung des 
neuen interkommunalen Bauhofareals der 
Stadt Dohna und der Gemeinde Müglitztal

Sehr geehrte Damen 
und Herren,
viele Jahre war der Getrei-
desiloturm das Wahrzeichen 
der Raiffeisengenossenschaft 
„Kornhaus Dohna“. Im Jahre 
2016 kaufte die Stadt Dohna 
das Gelände. Seit 2017 fan-
den umfangreiche Bauarbei-
ten statt, neben der Sanierung 
von Gebäuden wurden auch 
neue Hallen errichtet. Seit letz-
ten Jahr ist der Bauhof Dohna 
Nutzer der Gebäude. Auch das 
Stadtarchiv hat eine neue Hei-
mat gefunden.
Gern möchten wir interessierten Bürgern die Möglichkeit geben, 
den neuen Bauhof zu besichtigen.

Termin: Donnerstag, 22.05.2025
Adresse: Am Robisch 14, 01809 Dohna

Erleben Sie eine spannende Führung. Dafür stehen folgende 
Zeiten zur Auswahl:
• 16.00 Uhr
• 17.00 Uhr
• 18.00 Uhr

Dauer der Besichtigung ca. 1 Stunde.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Für eine bessere Planung der Führungen bitten wir um Rück-
meldung per Mail: archiv@stadt-dohna.de
oder telefonisch unter: 03529 563615 (Frau Tröger)
Für eine kleine Stärkung sorgt der Feuerwehrförderverein Dohna.

Dr. Ralf Müller
Bürgermeister

Diese Baumaßnahme wurde mitfinanziert durch Steuermittel auf 
der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen 
Haushaltes.

Die Ergänzungssatzung wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 
Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt. Gemäß § 13 Abs. 2 und 3 Satz 
1 BauGB wird im vereinfachten Verfahren von der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, 
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten um-
weltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusam-
menfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen;  
§ 4c BauGB ist nicht anzuwenden. Von einer frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlchkeit wird abgesehen.
Das Plangebiet umfasst das Flurstück 56/30 der Gemarkung 
Gorknitz mit einer Fläche von 3.138 m².
Der Entwurf der Ergänzungssatzung für den Bereich des Flst. 
56/30 der Gem. Gorknitz wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die 
Dauer eines Monats zu jedermanns Einsicht
in der Zeit vom 14.04.2025 bis 23.05.2025
zu den folgenden Zeiten
Di. 8:30 – 12:00 Uhr und 13:30 – 18:00 Uhr
Mi. 8:30 – 12:00 Uhr
Do. 8:30 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr
Fr. 8:30 – 12:00 Uhr
in der Stadtverwaltung Dohna (Zimmer A 201), Am Markt 10/11, 
01809 Dohna öffentlich ausgelegt.
Die auszulegenden Unterlagen werden zusätzlich in das Internet 
eingestellt und sind unter folgenden Internetadressen abrufbar:
www.bauleitplanung.sachsen.de
www.stadt-dohna.de
Die Umweltverbände werden von der öffentlichen Auslegung 
informiert.
Damit wird der Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben, während 
der Auslegungsfrist Stellungnahmen per Email an bauleitpla-
nung@stadt-dohna.de, schriftlich oder zur Niederschrift abzu-
geben. Auch Kinder und Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über die Ergänzungssatzung für den Bereich 
des Flst. 56/30 der Gem. Gorknitz unberücksichtigt bleiben.
 
Dohna, 27.03.2025

Dr. Ralf Müller
Bürgermeister

Hallo Nachbar!
Die Saison für Haus- und Gartenarbeiten hat begonnen.
Dabei ist Rücksichtnahme auf die Nachbarn geboten. Ein 
friedliches Mit- und Nebeneinander in den Wohnsiedlungen 
setzt auf jeder Seite gute Verhaltensweisen voraus.
Zum Schutz vor Lärmbelästigungen sind folgende Ruhezei-
ten einzuhalten:
Haus- und Gartenarbeiten, welche die Ruhe anderer unzu-
mutbar stören - wie z. B. der Betrieb von motorbetriebenen 
Bodenbearbeitungsgeräten (u. a. Rasenmähen, das Häm-
mern, Sägen, Bohren, Holzspalten/das Ausklopfen von Tep-
pichen/Matratzen) - sind Sonntag bis Donnerstag in der Zeit 
von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr des nächsten Tages, Freitag und 
Sonnabend in der Zeit von 24:00 Uhr bis 08:00 Uhr des nächs-
ten Tages sowie Sonnabend, Sonntag, und an Feiertagen von 
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr untersagt. Private Haus- und Garten-
arbeiten, welche die Ruhe anderer stören, dürfen darüber hin-
aus nicht in der Zeit ab 20:00 Uhr durchgeführt werden.
Die Nachtruhe von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr ist auch bei der 
Durchführung einer Feier einzuhalten.
Das Einwerfen von Wertstoffen in die dafür vorgesehenen Be-
hälter (Wertstoffcontainer) ist zu folgenden Zeiten nicht gestattet:
- Montag bis Samstag von 19.00 Uhr – 07.00 Uhr
- an Sonn- und Feiertagen
An Sonn- und Feiertagen sind öffentlich bemerkbare 
Arbeiten und sonstige Handlungen, die geeignet sind, 
die Ruhe des Tages zu beeinträchtigen, verboten, soweit 
nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist.

Ihr Ordnungsamt

Nächster Erscheinungstermin:
Freitag, der 9. Mai 2025

Nächster Redaktionsschluss
Dienstag, der 22. April 2025
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• Mindestgebot: Das Mindestgebot liegt bei 7.685,42 €.
Zuschlag und Benachrichtigung
• Der Bieter mit dem höchsten Angebot erhält den Zuschlag 

und wird bis zum 28. Mai 2025 schriftlich benachrichtigt.
• Bieter, die bis zum 1. Juni 2025 keine Benachrichtigung er-

halten, gelten als nicht berücksichtigt.
• Bis zur Zuschlagsfrist bleiben alle eingereichten Angebote 

bindend.
• Der Kaufvertrag kommt mit der Erteilung des Zuschlags zu-

stande.
Zahlung und Übergabe
• Zahlung: Die Übergabe des Fahrzeugs erfolgt erst nach 

vollständigem Zahlungseingang des Zuschlagsbetrags auf 
das Konto der Stadt Dohna (Kontodetails werden im Zu-
schlagsschreiben mitgeteilt).

• Übergabe: Die Fahrzeugübergabe findet frühestens am  
9. Juni 2025 statt.

• Abholung: Die Abholung erfolgt auf dem Bauhof in Dohna.
Rechtliche Grundlagen und Vertragsbedingungen

•   Gewährleistung: 
-   Gewährleistungsansprüche für Sachmängel sind aus      

schlossen, sofern der Käufer kein Verbraucher gemäß  
§ 13 BGB ist.

-   Bei Verbrauchern wird die Gewährleistungsfrist auf ein 
Jahr gemäß § 475 BGB verkürzt.

• Rechnungslegung: Erfolgt ohne Umsatzsteuer.
• Bedingungen: Gebote dürfen keine Bedingungen oder 

Vorbehalte enthalten.

Dr. Ralf Müller
Bürgermeister der Stadt Dohna

Ausschreibung zum Verkauf  
des Dienstfahrzeugs der Stadt Dohna

Die Stadt Dohna lädt interessierte Bieter ein, Angebote für den 
Verkauf des gepflegten Dienstfahrzeugs abzugeben. Das Fahr-
zeug befindet sich in erster Hand und ist stets werkstattgepflegt.

Fahrzeugdetails
• Modell: Seat Alhambra – 

Style
• Motor: 2.0 TDI
• Lackierung: Sonderlackie-

rung in Weiß
• Erstzulassung: 30.10.2013
• Kraftstoff: Diesel
• Leistung: 130 kW / 177PS
• Hubraum: 1968 ccm
• Getriebe: 6-Gang-Doppel-

kupplungsgetriebe (DSG)
• Schadstoffklasse: E5
• Nächste AU: 10/2026
• Kilometerstand: 190 510 km
Ausstattung und Zubehör
• 5 Sitzplätze
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit 

Kurvenlicht
• Doppelklimaanlage
• Einparkhilfe vorne und hin-

ten
• Fahrerassistenzsystem
• Fernlichtassistent
• 7x17 LM-Felgen (Kiora)
• Abgedunkelte Seitenscheiben hinten sowie Heckscheibe
• Technologie-Paket 3
• Winter-Paket 1
• Ablage-Paket
• Airbags (Fahrer-/Beifahrerseite; Beifahrerairbag abschalt-

bar)
• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung
• Außenspiegel: Asphärischer Spiegel links, elektrisch ver-

stellbar, beheizbar und anklappbar (beide Seiten)
Bekannter Mangel: Fehler Drosselklappe
(Reparaturkosten belaufen sich auf ca. 291,79 €)

Besichtigung
Interessenten können nach Terminvereinbarung auf dem Bauhof 
Dohna das Fahrzeug besichtigen. Ansprechpartner ist der Bau-
hofleiter Herr Jäkel, Tel. 0173 3976295.

Angebotsabgabe und Verkaufsmodalitäten
• Frist: Schriftliche Angebote sind bis zum 30. April 2025, 

12:00 Uhr einzureichen.
• Abgabe: Bitte reichen Sie Ihr Angebot in einem verschlos-

senen Umschlag ein, der deutlich mit „Angebot SEAT“ 
gekennzeichnet ist. Der Umschlag muss Ihren Namen, Ihre 
vollständige Adresse sowie eine rechtsgültige Unterschrift 
enthalten.

• Gebotsöffnung: Die Angebote werden am 30. April 2025 in 
öffentlicher Sitzung des Verwaltungsausschusses geöffnet.

• Zuschlag: Der Zuschlag erfolgt an den Meistbietenden am 
14. Mai 2025 im Stadtrat in öffentlicher Sitzung. Bei identi-
schen Höchstgeboten wird ein Losverfahren durchgeführt.

Information der Stadtverwaltung
Am Freitag, 02.05.2025, bleibt die Stadtverwaltung Dohna 
geschlossen.
Genauere Informationen erhalten Sie über die aktuellen Aus-
hänge bzw. der Homepage www.stadt-dohna.de

Dr. Ralf Müller
Bürgermeister

Gemeinde Müglitztal

Öffnungszeiten
Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung Müglitztal – Sekre-
tariat
Montag 08.30 – 12:00 Uhr
Dienstag 14:30 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08:30 – 12:00 Uhr, 14.00 – 15:30 Uhr
Freitag geschlossen

Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung Müglitztal – Bürger-
meister
Di.: 15:00 – 18:00 Uhr
E-Mail: info@gemeinde-mueglitztal.de

Telefonverzeichnis
Sachgebiet  Telefonnummer
Bürgermeister  03529 5636-46
 0172 2422606
Sekretariat  03529 5636-45
Fax  035027 5439
Gewerbeangelegenheiten  03529 5636-32
Rechtsangelegenheiten/Wahlen  03529 5636-57
Brandschutz  03529 5636-46
Verkehrsrecht  03529 5636-24
Bauverwaltung
Stadtverwaltung Dohna
Stadtplanung/Tiefbau   03529 5636-61
Hochbau I   03529 5636-63
Hochbau II   03529 5636-64
SB Kindertagesstätten/Jugend
Müglitztal   03529 5636-32
Friedensrichter
Herr Prof.-Dr. Jörn Krimmling   035206 30110
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Amtliche Bekanntmachungen 
der Gemeinde Müglitztal

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Müglitztal findet am 16.04.2025 um 18:00 Uhr im Sitzungsraum der Gemeindever-
waltung Müglitztal, Schulstraße 18 in 01809 Müglitztal OT Weesenstein statt.
Der Sitzungsort und die Sitzungszeit können situationsbedingt abweichen. Dies sowie die Tagesordnung entnehmen Sie bitte 
den aktuellen Aushängen.

Beschlüsse der 7. Sitzung des Gemeinderates vom 05.03.2025

Ihr Medienberater vor Ort

Jens Böhme

0171 8149663
jens.boehme@wittich-herzberg.de

www.wittich.de
Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Kenntnisnahme
7-1/2025 *

Der Gemeinderat nimmt den Bericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der Gemeinde Müg-
litztal nach § 104 Absatz 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung 
– SächsGemO) zur Kenntnis.
Stimmberechtigt Anwesend Ja Nein Enth. Befangen
10 8 8 0 0 0

Beschluss
7-2/2025
 

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss der Gemeinde Müglitztal mit seinen Bestandteilen für das Haus-
haltsjahr 2018 mit folgenden Eckwerten fest:

Betrag in EUR
Ergebnisrechnung:
ordentliches Ergebnis: -143.669,78
Sonderergebnis: 22,61
Gesamtergebnis: -143.647,17
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 
Absatz 3 Satz 3 SächsGemO

500.441,48

verbleibendes Gesamtergebnis: 356.794,31

Verwendung des Jahresergebnisses:
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des or-
dentlichen Ergebnisses eingestellt wird

500.441,48

Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentli-
chen Ergebnisses verrechnet wird

143.647,17

Finanzrechnung:
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 426.466,03
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit 21.019,70
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit -1.850,88
Änderung des Finanzmittelbestandes: 445.634,85

Vermögensrechnung:
Summe Aktiva: 15.192.052,96
Summe Passiva: 15.192.052,96
Der Gemeinderat bestätigt mit der Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Müglitztal für das Haus-
haltsjahr 2018 alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die im Rahmen der Aufstel-
lung festgestellt wurden.
Stimmberechtigt Anwesend Ja Nein Enth. Befangen
10 8 8 0 0 0
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Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Dohna und der Gemeinde Müglitztal

Informationen und Hinweise  
des Steueramtes zur Hundesteuer

Wir möchten darauf hinweisen, dass jeder der im Stadt-/Gemein-
degebiet einen über 3 Monate alten Hund hält, dies der Stadt 
Dohna/Gemeinde Müglitztal innerhalb von zwei Wochen nach 
dem Beginn des Haltens oder nach dem der Hund das steu-
erbare Alter erreicht hat, anzeigen muss. Außerdem muss jeder 
Hundehalter eine Hundesteuermarke am Halsband des Hundes 
sichtbar anbringen, sobald und solange sich der Hund außer-
halb des Hauses oder des umfriedeten Grundstückes aufhält. 
Wer seiner Anzeigepflicht nicht nachkommt oder die Steuermar-
ke nicht anbringt handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrig-
keit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500,00 € geahndet werden.
Hundehalter im Dohnaer Stadtgebiet und Müglitztaler Gemeinde-
gebiet nehmen die Anmeldung bitte in der Stadtverwaltung Doh-
na, Am Markt 10/11 vor. Bei Anmeldung bitte einen geeigneten 
Nachweis zur Hundesteuerrasse (z. B. Impfausweis) mitbrin-
gen und dem Hundehalter wird, gegen Gebühr nach der Verwal-
tungskostensatzung, eine Hundesteuermarke ausgehändigt.
Das Rathaus der Stadt Dohna ist für Sie wie folgt geöffnet:
ohne Termin: Dienstag und Donnerstag von 08:30 bis 12:00 Uhr
mit Termin: Dienstag 13:30 bis 18:00 Uhr, Donnerstag: 13:30 
bis 15:30 Uhr und Freitag: 08:30 bis 12:00 Uhr
Es besteht auch die Möglichkeit, dass Formular für die Hunde-
anmeldung auf der Homepage der Stadt Dohne herunter zu 

laden und per Post oder E-Mail vollständig ausgefüllt u. mit ent-
sprechendem Nachweis zurück zu senden. Mit Bescheiderstel-
lung wird die Hundesteuermarke verschickt.
Wer seinen Hund bereits angemeldet hat, jedoch nicht im Besitz 
einer gültigen Hundesteuermarke ist, kann diese in der Stadt-
kasse erwerben. Auch hier gelten die oben genannten Öff-
nungszeiten! Es besteht auch hier die Möglichkeit eine E-Mail 
für die Beantragung einer neuen Hundesteuermarke an steu-
ern@stadt-dohna.de zu senden. Eine neue Hundesteuermarke 
erhalten Sie per Post mit Gebührenbescheid.
Wir bitten alle Hundehalter Ihren Verpflichtungen innerhalb der 
nächsten zwei Wochen nach zu kommen.

Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Tel.: 03535 489-111 // -119 und -118
E-Mail: vertrieb@wittich-herzberg.de

Amtsblatt nicht erhalten?
Rufen Sie uns an!

Kenntnisnahme
7-3/2025 *
 

Der Gemeinderat nimmt den Bericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der Gemeinde Müg-
litztal nach § 104 Absatz 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung 
– SächsGemO) zur Kenntnis.
Stimmberechtigt
10

Anwesend Ja Nein Enth. Befangen
8 8 0 0 0

Beschluss
7-4/2025

Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss der Gemeinde Müglitztal mit seinen Bestandteilen für das Haus-
haltsjahr 2019 mit folgenden Eckwerten fest:

Betrag in EUR
Ergebnisrechnung:
ordentliches Ergebnis: -13.210,80
Sonderergebnis: 130.065,81
Gesamtergebnis: 116.855,01
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 
Absatz 3 Satz 3 SächsGemO

393.706,17

verbleibendes Gesamtergebnis: 510.561,18

Verwendung des Jahresergebnisses:
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des or-
dentlichen Ergebnisses eingestellt wird

380.495,37

Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderer-
gebnisses eingestellt wird

130.065,81

Finanzrechnung:
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 472.681,12
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit -215.138,76
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit -1.462,23
Änderung des Finanzmittelbestandes: 256.080,13

Vermögensrechnung:
Summe Aktiva: 14.851.930,41
Summe Passiva: 14.851.930,41
Der Gemeinderat bestätigt mit der Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Müglitztal für das Haus-
haltsjahr 2019 alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die im Rahmen der Aufstel-
lung festgestellt wurden.
Stimmberechtigt Anwesend Ja Nein Enth. Befangen
10 8 8 0 0 0

Beschluss
7-5/2025 *

Der Gemeinderat berät und beschließt die Annahme einer Zweckgebundenen Spende (Nr. 1 laut Anlagenliste 
„Geldspenden 2025“) für die Kindertageseinrichtung Mühlbach.
Stimmberechtigt Anwesend Ja Nein Enth. Befangen
10 8 8 0 0 0

* Die Anlage ist in der Verwaltung zu den Öffnungszeiten der Gemeinde Müglitztal im Sekretariat einsehbar.
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51. Borthener Blütenfest 1. - 4. Mai 2025

Neues aus der Stadt Dohna
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Bankverbindung für alle: Kassenverwaltung Pirna, KD-Bank-
LKG Sachsen,
IBAN DE33 3506 0190 1617 2090 19, BIC: GENO DE D1 DKD,
Verw-Zweck: RT 2691+Verwendungszweck
Konzert in Heidenau am 12. April
Das „kammerorchester heidenau e.v.“ gibt am Samstag, 12. 
April, 16 Uhr ein Frühlingskonzert in der Christuskirche Heide-
nau.
Es erklingen Werke von Leoš Janáček und Henry Purcell.
Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten.

Kultur in der Kirche

Samstag, 26. April, 17 Uhr

Es erwartet Sie ein besonderes Gastspiel mit dem Kabarett 
„zwischenFall“ aus Leipzig.
„Sie präsentieren eine feine Mischung aus pointierten Texten 
und vielfältigen Musikstilen mit allerhand Instrumentarium. Das 
aktuelle Programm „Die Quadratur des Stuhlkreises“ betrach-
tet augenzwinkernd und liebevoll Skurriles, Abseitiges und zum 
Standard Gewordenes in Gemeinde und Gemeinwesen: Pas-
torale Phänomene, gemeindliche Gewohnheiten und weltlich 
Wundersames kommen zur Sprache und zur Musik.“
(Quelle: www.zwischenfall.net/#Programm)
Der Eintritt ist frei. Wir bitten um eine angemessene Spende für 
den Kuki-Fonds.
Konzert in Maxen am 10. Mai
Am Samstag, 10. Mai, 16.30 Uhr findet in der Maxener Kirche 
ein Konzert mit „The Gospel Passengers“ statt.
Karten im Vorverkauf im Pfarrbüro Maxen 15/10 €, an der 
Abendkasse 17/12 €.
Konzert in Dohna am 16. Mai
Das Elblandia Festival lädt am Freitag, 16. Mai, 19 Uhr zu ei-
nem Konzert mit Robert Oberaigner (Klarinette) und einem 
Streichquartett aus Mitgliedern der Sächsischen Staatskapelle 
Dresden ein.
Es erklingen Werke von W. A. Mozart und Max Reger.
Ticketpreise 30/25/20 Euro, Sonderpreis für Dohnaer Bürger 15 
Euro über ticket@fekuss.de oder 03501-4404536 und an der 
Abendkasse.
Konzert in Dohna am 18. Mai
Am Sonntag Kantate laden wir 17 Uhr in die Dohnaer Kirche ein 
zu einem Konzert mit „Let‘s Sing! Dresden“. Unter der Leitung 
von Nico Müller erklingt Pop, Gospel und Filmmusik.
Der Eintritt ist frei. Wir bitten um eine Spende.

Kirchliche Nachrichten

Kirchennachrichten  
der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Heidenau- 

Dohna-Burkhardswalde und  
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Maxen

Unsere Gottesdienste vom 13. April – 11. Mai 2025
13. April Sonntag Palmarum
Weesenstein: 12.00 Uhr Andacht, Herr Köhler
Heidenau: 10.00 Uhr Gottesdienst mit den Konfirmanden, Pfr. 
Dr. Reichenbach
14. April bis 16. April Passionsandachten
Burkhardswalde: 21.00 Uhr Andacht
17. April Gründonnerstag
Dohna: 19.30 Uhr Abendmahlsandacht, Pfr. Dr. Reichenbach
18. April Karfreitag
Burkhardswalde: 10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst, Pfrn. 
Gustke
Weesenstein: 15.00Uhr Abendmahlsandacht zur Sterbestunde 
Jesu, Pfrn. Gustke
Maxen: 10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst, Pfr. Dr. Reichen-
bach
Dohna: 15.00 Uhr Kirchenmusik zur Sterbestunde Jesu, Pfr. Dr. 
Reichenbach
20. April Ostersonntag – Tag der Auferstehung des Herrn
Burkhardswalde: 05.30 Uhr Osternacht, Pfr. Lehnert, anschl. 
Osterfrühstück
10.00 Uhr Festgottesdienst mit Taufe und Feier des Heiligen 
Abendmahls, Pfr. Lehnert
Dohna: 05.30 Uhr Feier der Osternacht in der Kirche, Pfr. Dr. 
Reichenbach
06.30 Uhr Osterfrühstück im Gemeindehaus
09.30 Uhr Festgottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahls, 
Pfr. Dr. Reichenbach
21. April Ostermontag
Maxen: 10.00 Uhr Festgottesdienst, Pfr. Dr. Reichenbach
27. April Sonntag Quasimodogeniti
Weesenstein: 12.00 Uhr Andacht, Herr Thiem
Dohna: 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe und Taufgedächtnis, 
Pfrn. Gustke
4. Mai Sonntag Miserkordias Domini
Burkhardswalde: 9.00 Uhr Gottesdienst, Pfr. Dr. Reichenbach
Heidenau: 10.30 Uhr Gottesdienst, Pfr. Dr. Reichenbach
11. Mai Sonntag Jubilate
Weesenstein: 12.00 Uhr Andacht
Dohna: 10.00 Uhr Festgottesdienst zur Konfirmation mit Feier 
des heiligen Abendmahls,mit Kindergottesdienst, Pfr. Dr. Rei-
chenbach, Frau Heinik
Öffnungszeiten und Bankverbindung des Pfarramtes und 
der Pfarrbüros Ev.-Luth. Kirchgemeindebund Heidenau, 
Rathausstr. 6, 01809 Heidenau
Ev.-Luth. Pfarramt Heidenau, Rathausstr. 6, 01809 Heidenau, 
Telefon/Fax: 03529/517864, www.kirche-heidenau-dohna-burk-
hardswalde.de (www.kirche-hdb.de)
E-Mail: kg.heidenau@evlks.de; Öffnungszeiten: Dienstag und 
Freitag: 9.00-12.00 Uhr, Donnerstag, 14.00-17.30 Uhr
Ev.-Luth. Pfarrbüro Burkhardswalde, Nr. 20, OT Burk-
hardswalde, 01809 Müglitztal, Tel./Fax: 035027/5325, E-mail: 
kg.burkhardswale-weesenstein@evlks.de,
Öffnungszeiten: Mi: 11-12 u. 14-18 Uhr,
Ev.-Luth. Pfarrbüro Dohna, Pfarrstr. 1, 01809 Dohna, Tel.: 
03529/516670, Fax: 03529/517864 www.kirche-hdb.de, E-mail: 
kg.dohna@evlks.de; Öffnungszeiten: montags, 9.00-12.00 Uhr, 
dienstags 14.00-18.00 Uhr, donnerstags, 9.00-12.00 Uhr
Ev.-Luth. Pfarrbüro Maxen, Maxener Str. 41, OT Maxen, 01809 
Müglitztal, Mail: kg.maxen@evlks.de, www.kirchgemeinde-ma-
xen.jimdo.com
Telefon: 035206/21402, Fax: 035206/391414, Öffnungszeiten: 
donnerstags, 10-12 Uhr und nach Vereinbarung
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Eckstein Gemeinde Dohna (Ev. Freikirche)
Begegnungszentrum Burg Dohna, Pfarrstr. 6, 01809 Dohna
Gemeindeleiter: Pastor Carsten Holey
Büroöffnungszeiten: Dienstag & Donnerstag 9.00 Uhr - 16.00 Uhr
Telefon/Fax 03529 510 312 / 502 446
E-Mail: info@eckstein-dohna.de
Homepage: www.eckstein-gemeinde.de
Beratung und Begleitung für Einzelne, Familien und Paare
Petra Holey (Familientherapeutin) 03529/502 448
E-Mail: p.holey@familientherapie-dohna.de- Termine nach Ver-
einbarung
Vermietung des Burggeländes und der Gebäude:
Kontakt über Karl-Heinz Knobloch 0152/29587633
Regelmäßige Veranstaltungen:
Sonntag 10.00 Uhr Gottesdienst
Die Predigt ist als Livestream zu finden unter: YouTube Eck-
stein Gemeinde Dohna
Royal Rangers (christliche Pfadfinder)
Kontakt und Information: Fritz Baor (Stammleiter) 0174 
8413644 Stammleitung-dohna351@rrcenter.de
Wir bieten coole Outdoor-Aktivitäten für Mädchen und Jungen 
jeden Alters an:
- Entdecker (4 – 6 Jahre) + Forscher (6 – 8 Jahre)
- Kundschafter (9 – 11 Jahre) + Pfadfinder (12 – 14 Jahre)
- Pfadranger (15 – 17 Jahre) + Royal Ranger (ab 18 Jahre)

Treffen der Royal Rangers:
12.04.2025 Teamtreffen
18. – 21.04.2025 Pfadranger-Distriktcamp
26.04.2025 Stammtreff
10.05.2025 Teamtreff
24.05.2025 Stammtreff
Bitte informiert euch auf unserer Webseite( rr351.de) über die 
Zeiten und Orte.
Ihr wollt euch mal gründlich über unsere Arbeit informieren?

Herzliche Einladung zu unserem Royal-Ranger-Info-Treffen
am 24.05.2025 zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr auf der 
Burg Dohna. – Kommt doch mal vorbei!
ACHTUNG! Am 11. Mai beginnt die neue Burgcafe-Saison!
Einen Sonntag im Monat bieten wir von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
unter dem Titel „Blick mit Musik“ Kaffee und Kuchen auf der 
Burgterrasse an. Natürlich mit Lifemusik.
Bei schlechtem Wetter findet das Burgcafé in den Räumen der 
Burg Dohna statt.
Es gibt jeden Nachmittag eine Burgführung.
Eine schöne Gelegenheit, Gästen die Gegend zu zeigen, alten 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde  
Röhrsdorf / Lockwitz

Gottesdienste

06.04.2025
10:00 Uhr Kapelle auf dem Friedhof Lockwitz, Gottesdienst, 

Pfr. Ilgner
13.04.2025
10:00 Uhr Kapelle auf dem Friedhof Lockwitz, Gottesdienst 

mit Musik, Pfrn. Hinze
18.04.2025
15:00 Uhr Schlosskirche Lockwitz, Gottesdienst mit „Crucifi-

xion“ von P. E. Ruppel Pfrn. Hinze
20.04.2025
10:00 Uhr Schlosskirche Lockwitz, Familiengottesdienst, 

Pfrn. Hinze
21.04.2025
10:30 Uhr Schloss Röhrsdorf, Gottesdienst, Pfr. i.R. Rau
27.04.2025
09:00 Uhr Schlosskirche Lockwitz, Gottesdienst mit Instru-

mentalmusik, C. Neumann
04.05.2025
09:00 Uhr Schlosskirche Lockwitz, Gottesdienst, Pfrn. Hinze
11.05.2025
09:00 Uhr Schlosskirche Lockwitz, Gottesdienst, Präd. Neu-

mann

Besondere Hinweise

Der Posaunenchor bläst am
- 20.04., 6.00 Uhr auf dem Friedhof Lockwitz
- 26.04., 18.00 Uhr zur Bläserandacht vom Lockwitzer Kirchturm
Jeden Mittwoch ab 16.04., 16:00 - 18:00 Uhr Offene Kirche 
Schlosskirche Lockwitz
Jeden Sonntag um 18:00 Uhr Friedensandacht in der Kirche 
Röhrsdorf
Kirchenmusik
- Kantorei mittwochs 19:30 Turmzimmer Schlosskirche Lockwitz
- Posaunenchor donnerstags 19:00 Turmzimmer Schlosskirche 

Lockwitz

Kinder und Jugendliche
- Christenlehre (außer in den Ferien)

1. - 3. Klasse mittwochs 15:30 - 16:30 Uhr und
4. - 6. Klasse mittwochs 16:30 - 17:30 Uhr
im Pfarrhaus Lockwitz, Tögelstraße 1

- Konfitreff: 17.04. Tischabendmahl 19:30 Uhr Prohlis // Diens-
tag, 29.04., 06.05., 13.05. Kirche Lockwitz und Prohlis // 
25.05. Vorstellungsgottesdienst 10:30 Uhr Kirche Prohlis

- Junge Gemeinde donnerstags 18:00 Uhr Kirche Prohlis

Senioren
- Nachmittag für die Älteste Generation 14.04. & 12.05., 15:00 

Uhr Pfarrhaus Lockwitz, Tögelstraße 1
- 60 Plus 14.04. & 12.05. 19:30 Pfarrhaus Lockwitz, Tögelstraße 1
Montags im Turm - 28.04., 19:30 Uhr; Montag, 19.05., Ausflug 
nach Kleinnaundorf

Besondere Veranstaltungen

13.04.2025 10:00 Uhr Konzert „Vorsicht seriös“, Schlosskir-
che Lockwitz

29.05.2025 16:00 Uhr Volksliedersingen mit Brigitte Götze 
und Rainer Herzog Kirche Röhrsdorf

30.05.2025 20:00 Uhr Eastside BigBand „Swing the Chur-
ch“, Schlosskirche Lockwitz

09.06.2025 17:00 Uhr 19. Lockwitzer Kammermusik, 
Schlosskirche Lockwitz

GEBASI an der Kirche Prohlis
An vier Nachmittagen können junge Familien wieder den klei-
nen frechen Raben erleben. Am 06.04., 04.05., 01.06., 24.08. 
von 16:00 bis 18:30 Uhr gibt es eine Spielstraße, ein Bühnen-
programm mit Band, Mitsingelieder und lustige Gespräche zwi-

schen Tara und GEBASI. Außerdem wird etwas gebastelt und 
an der Feuerschale kann man ein Hotdog verzehren. Das Pro-
gramm richtet sich besonders an Kinder zwischen 4 und 9 Jah-
ren sowie deren Eltern, die nicht zur Kirche gehören. Also schau-
en Sie doch mal in Ihrem Umfeld, wem Sie die Info weitergeben.

Zirkusabend
Am 11.05.2025, 17:00 Uhr laden wir alle Generationen zu dem 
Mitmach-Zirkusabend in der Kirche Prohlis ein. Der Eintritt ist frei.

Wandern in die Sächsische Schweiz
Am 12.05.2025 treffen wir uns um 09:00 Uhr auf dem Pfarrhof 
Lockwitz, Tögelstraße 1, verteilen uns in die Autos und fahren 
nach Hellendorf, wandern zur Mordspitz und kehren auf der 
Rückfahrt im Heidekrug Cotta ein.

Erreichbarkeit und Öffnungszeiten Friedhofsverwal-
tung/Pfarramt Lockwitz

Tögelstr. 1, 01257 Dresden
Tel.-Nr.: 0351 2840302,
E-Mail: kg.dresden_lockwitz@evlks.de
Mittwoch 09:00 bis 14:00 Uhr
www.kirchspiel-dresden-sued.de
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Kindertageseinrichtungen

Kinderhaus „Bummi“
Leiterin: Viola Michel
Stellvertretende Leiterin: Regina Werner
01809 Dohna, Georgstraße 2
Telefon: 03529 5636700; 0173 3976307
Fax: 03529 5296429
E-Mail: kindergarten-bummi@stadt-dohna.de

Kindergarten „Zwergenburg“
Leiterin: Julia Pimmé
OT Sürßen, Sürßen Nr. 26, 01809 Dohna
Telefon: 03529 5636710, Fax: 03529 598441
E-Mail: kindergarten-zwergenburg@stadt-dohna.de

Kindergarten „Am Fuchsbau“
Leiterin: Ria Grodde
OT Krebs, Krebs Nr. 21, 01809 Dohna
Telefon: 03529 5636720, Fax: 03501 507641
E-Mail: kindergarten-fuchsbau@stadt-dohna.de
www.kita-am-fuchsbau.de

Kindertagespflege
Jeanette Bartsch
Lockwitzer Str. 10, 01809 Dohna OT Borthen
Telefon: 0160 2413634
E-Mail: jeanette@bartsch-borthen.de

Anke Großer
An der Bodlitz 9, 01809 Dohna
Telefon: 0162 5669784
E-Mail: kindertagespflege.anke.grosser@gmx.de

Anne Kümmer
Carl-Strehle-Str. 5 A, 01809 Dohna
Telefon: 0176 60395617
E-Mail: annekuemmer@t-online.de

Hexenfasching
Am 13.02.2025 besuchten 
die Vorschüler der Kita „Am 
Fuchsbau“ den Hexenfasching 
auf Schloss Weesenstein. Ver-
kleidet als Zauberer und He-
xen ging es auf einer Führung 
durch das Schloss. Am Ende 
gab es den berühmten He-
xentrunk und einen leckeren 
Pfannkuchen. Vielen Dank für 
die Unterstützung eines Vatis 
und einer Mutti, die uns gefah-
ren haben.

Erinnerungen nachzugehen, den neuen Saal zu besuchen oder 
einfach einen entspannten Nachmittag zu verbringen.
Wir freuen uns auf viele Besucher!
Aktuelle Termine: 11.05.25 mit dem Duo Doppelton (Jazz 
und Latin)
01.06.25 Burgcafe mit Klaviermusik und Lieder von Petra-
Goldmarie
Auf der Burgwiese findet ein Kinderfest mit vielen Aktionen 
statt.

© Kindergarten Am Fuchsbau
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sen wieder knapper werden, wird der Förderverein für uns umso 
wichtiger. Hierüber können Dinge bezahlt werden, die vielleicht der 
Stadthaushalt nicht mehr stemmen kann. 

Über Anmeldungen würden wir uns freuen. Formulare finden Sie 
auf unserer Homepage. Vielen Dank!

04.03.25
U.Stephan
Schulleiterin

Projekttage in unserer Schule
Vom 05.03. – 07.03.25 waren 
unsere Kinder klassenübergrei-
fend in ganz unterschiedlichen 
Gebieten auf Entdeckungsreise 
gegangen. So beschäftigten sich 
Gruppen mit Australien, Europa, 
Ägypten, erfuhren etwas zu den 
Wikingern und lernten die Runen-
schrift, lebten sich kreativ aus mit 
dem Gestalten von Zentangle. 
Sie tauchten ein in die Welt der 
magischen Tierwesen, durften in 
der Turnhalle mal an ihre Grenzen 
gehen und sich sportlich ausle-
ben. Eine Gruppe beschäftigte 
sich mit Mathematik, forschte 
mit eigenen Ideen auf den Spu-
ren bekannter Mathematiker und 
lernten binäre Zahlen kennen. 
Unsere Kinder arbeiteten mit Be-
geisterung in ihren Gruppen und 
es sind tolle Ergebnisse entstanden.

Besuch der MediClowns Dresden e.V.
Beim Adventscafé letzten De-
zember hatten die Eltern fleißig 
Spenden gesammelt. Im Feb-
ruar haben wir Frau Gilles von 
den MediClowns Dresden e.V. 
eingeladen.
Frau Gilles besuchte die Vor-
schulkinder. Sie stellte die Me-
diclowns vor und sprach über 
deren Tätigkeit. Dabei konnten 
sich alle auch mal ausprobie-
ren. Grimassen schneiden, wie 
ein Clown und andere zum La-
chen zu bringen, ist gar nicht 
immer so einfach.
Im Anschluss hat der Elternrat 
die Spende in Höhe von 700,00 
Euro überreicht. Vielen Dank an 
alle Beteiligten.

Kinderhaus Bummi

Schule

Grundschule „Marie Curie“
Schulleiterin: Ute Stephan
stellv. Schulleiterin: Anke Gretzschel
Sekretariat: Sylvene Zimmermann
Burgstr. 15, 01809 Dohna
Telefon: 03529 5636770
E-Mail: grundschule@stadt-dohna.de
Internet: www.grundschule-dohna.de

Oberschule „Marie Curie“
Rektorin: Katrin Ludwig
Konrektorin: Kerstin Heidel
Sekretariat: Doreen Rödel
Burgstr. 15, 01809 Dohna
Telefon: 03529 5636760
E-Mail: oberschule@stadt-dohna.de
Internet: www.os-dohna.de

Fasching in der Marie-Curie-Grundschule 
Dohna

Dieses Jahr fiel Fasching mal 
wieder auf die Schulzeit. Alle 
Klassen hatten sich ein buntes 
Programm für den Unterricht 
überlegt. Die meisten Kinder tru-
gen fantasievolle Kostüme. Es 
flatterten Schmetterlinge durch 
das Schulhaus. Es gab Cow-
boys, Cowgirls, Prinzessinnen, 
Ninja -Kämpfer, Wölfe, Mäuse, 
Fußballer und vieles mehr. Auch 
die Lehrerinnen und Lehrer hat-
ten sich verkleidet. In der Turn-
halle hatte Frau Eberth und unser 
Praktikant John Blumhagen ein 
lustiges Bewegungsprogramm 
mit viel Musik zusammengestellt.
In der Frühstückspause beka-
men alle einen Pfannkuchen, welcher vom Förderverein der 
Schule Dohna finanziert wurde. Vielen Dank dafür!!!
An dieser Stelle möchte ich gleich noch einmal für eine aktive oder 
passive Teilnahme im Förderverein werben. Da die Haushaltskas-

© Kinderhaus Bummi
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Bibliothek

Stadtbibliothek Dohna
Burgstraße 12a, 01809 Dohna

Öffnungszeiten
Montag: geschlossen
Dienstag: 11:00 Uhr – 18:00 Uhr
Mittwoch: 11:00 Uhr – 16:00 Uhr
Donnerstag: geschlossen
Freitag: geschlossen

Telefon: 03529 563633
E-Mail: bibliothek@stadt-dohna.de
Internet: www.stadtbibliothek-dohna.de

Uhrengeräusche
Lise: „Marie, hast du eigentlich schon den 
Tim angerufen und gefragt, ob er unsere 
Uhr reparieren kann?“

Marie: „Ja, er wollte gleich kommen.“
Da klingelt es schon an der Bibliothekstür.
Tim: „Na nu! Keiner da? Hallo, Lise? Hallo, Marie?“
Lise und Marie: „Hier sind wir! In der Kinderbibliothek.“
Tim: „Ach stimmt, Mäuse!“
Lise: „Stimmt! Ein Uhrmacher!”
Marie: “Lise!!! ... Wir freuen uns sehr, dass du rechtzeitig da 
bist.”
Lise: “TickTack!”
Tim: “Was ist denn passiert?”
Lise: “Es gab einen lauten Knall.“
Marie: „Da lag die Uhr schon auf dem Boden.“
Tim: “Wie konnte das denn passieren?”
Lise: „Schwerkraft; zieht nach unten; und lässt nichts an der De-
cke kleben. Seitdem funktioniert unsere Uhr nicht mehr.“
Marie: „Wir müssen doch wissen, wie spät es ist.“
Lise: „Ohne die genaue Uhrzeit können wir die Bibliothek nicht 
rechtzeitig öffnen.“
Tim: „Da werde ich mal nachsehen, was bei dem Sturz von der 
Wand kaputt gegangen ist. Mein Werkzeug habe ich dabei. Ich 
mach die Uhr mal auf!“
Lise: „Dürfen wir dir dabei Fragen stellen?“
Tim: „Ja, klar. Ich habe schon gehört, dass ihr Zwei clevere und 
neugierige Mäuse seid.“
Lise: „Wie wird man eigentlich Uhrmacher?“
Tim: „Ein zukünftiger Uhrmachermeister muss fleißig in der 
Schule sein. Nach der Schule lernt er dann in drei Jahren alles, 
was er in seinem Beruf braucht.“
Marie: „Und wie funktioniert eine Uhr?“
Tim: „Es gibt Uhren, die funktionieren über Zahnräder. Andere 
Uhren arbeiten elektronisch. Auch Wasseruhren und Sonnenuh-
ren können die Zeit anzeigen.“
Lise: „Ich würde gern wissen, wer die erste Uhr erfunden hat? 
Das war bestimmt vor Ururur- Zeiten… Hihi!“
Tim: „Du hast Recht, Lise. Die Menschen haben sich schon im-
mer an dem Sonnenaufgang und dem Sonnenuntergang orien-
tiert. So haben die Ägypter die ersten Sonnenuhren erfunden“
Marie: „An einem Haus hier am Marktplatz in Dohna ist auch 
eine Sonnenuhr.“
Tim: „Die würde ich mir gern einmal anschauen.“
Lise: „Die können wir dir nachher zeigen. Aber was gefällt dir an 
deinem Beruf?“
Tim: „Ich finde es faszinierend, was man mit Hilfe der Mechanik 
alles umsetzen kann. Ich glaube, da steht doch ein Buch über 
Mechanik.“
Marie: „Oh ja, natürlich. Das schauen wir uns gleich mal an. Viel-
leicht finden wir auch noch ein paar besondere Informationen 

Hort

Leitung: Grit Wiedemann
Reppchenstraße 10a, 01809 Dohna
Telefon: 03529 5636730, Fax: 03529 597941
Außenstelle: Burgstraße 13, 01809 Dohna
Telefon: 03529 599450, Fax: 03529 5976423
E-Mail: Hort-Dohna@stadt-dohna.de

Anzeige(n)
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Feuerwehr

Vereine

Wir sind Meister!

Der letzte Meisterschaftsspieltag in der Da-
men-BFS Liga SOE (Breiten-und Freizeitsport 
Sächsische Schweiz/Osterzgebirge) war ein 
Tag voller Emotionen, Nervenkitzel und unver-
gesslicher Momente.
Wir standen vor der Herausforderung, unseren ersten Tabellen-
platz gegen die starken Spielerinnen von Fortschritt Pirna zu 
verteidigen.
Dazu war es notwendig, im heutigen Finalspiel gegen Mohorn 
mindestens einen Satz siegreich zu gestalten, um unseren 1. 
Platz zu sichern. Der Druck war demzufolge spürbar.
Doch zunächst traten wir gegen die Wilsdruffer Jugend an. Eine 
sehr junge Mannschaft, welche sich in dieser Saison spielerisch 
stark entwickelt hat. Es ist für die „Alten Hasen“ immer wieder 
unglaublich schön, solche Leistungsfortschritte zu sehen. Das 
Spiel konnten wir souverän für uns entscheiden, doch wir den-
ken, dass wir diese jungen Damen sicherlich von Jahr zu Jahr 
immer stärker erleben werden.
Auf zum letzten und entscheidenden Spiel gegen Mohorn!
Als das Spiel begann, fühlte sich die Atmosphäre angespannt 
an. Doch dann, wie aus dem Nichts, lagen wir mit 10 Punkten 
im Rückstand. Die Enttäuschung und der Frust waren deutlich 
sichtbar und wir wussten, dass wir diesen Satz nicht mehr auf-
holen konnten. Der Schlusspfiff ertönte und der Satz war ver-
loren – 15:25. Die Niederlage stachelte uns an und wir waren 
entschlossen, nicht einfach aufzugeben. Der nächste Satz war 
ein wahrer Kampf. Mit neuem Elan und einer unerschütterlichen 
Zuversicht und Entschlossenheit gingen wir auf das Feld.
Jeder Ball wurde mit Leidenschaft und Hingabe gespielt und wir 
schafften es, den Satz mit 25:22 zu gewinnen. Der Jubel brach 
aus und es war nun klar, dass uns die Meisterschaft nicht mehr 
zu nehmen war!

über Uhren.“
Lise: „Marie, haben wir schon mal die öffentlichen Uhren in Doh-
na gezählt?“
Marie: „Die Schule hat eine Uhr, die Kirche hat eine Uhr…“
Lise: „Vielleicht wissen die Kinder, wie viele Uhren es in Dohna 
gibt. Wir müssen sie das nächste Mal unbedingt fragen.“
Tim: „Wollt ihr Mäuse nicht mal nachsehen, ob Bücher über Uh-
ren oder die Zeit in der Bibliothek vorhanden sind? Und während 
ich die Uhr repariere, könnt ihr mir erzählen, was ihr herausge-
funden habt. Ich weiß, dass es noch sehr viel über die Zeit zu 
erfahren gibt. Einverstanden?“
Was unsere Mäuse wohl über die Zeit und Uhren herausgefun-
den haben? Fragt sie doch, wenn Ihr wieder die Bibliothek be-
sucht.

Museum

Heimatmuseum Dohna
Am Markt 2, 01809 Dohna
Telefon: 03529 563634; Fax: 03529 5636934
E-Mail: museum@stadt-dohna.de

Öffnungszeiten:
jeder 1. und 3. Samstag und Sonntag: 14:00 - 17:00 Uhr
Dienstag: 13:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
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Ortschaft Röhrsdorf

  
 

PROGRAMM 
15:30 Familiennachmittag mit Kaffee und 

Kuchen 
Hüpfburg und Ponyreiten für die Kleinen 

  

16:30 Kinder der Zwergenburg machen 
Programm 

  

17:30 Kinder schmücken den Maibaum 
  

19:00 Der Maibaum wird von den Kameraden 
der Ortsfeuerwehr Gorknitz aufgestellt 

 

20:00 Die Super-Disco-Show mit 
DJ Ede 

  

20:30 Gorknitzer Maifeuer 
Die Kameraden der Ortsfeuerwehr entzünden das 
traditionelle Maifeuer 

  
 Natürlich gibt es auch wieder Heißes vom 

Grill und Kühles aus dem Hahn. 
  
 Wir freuen uns auf euch!  

 

Ortschaft Meusegast

Doch nun ging es nicht mehr nur um den Titel, sondern auch um 
die Ehre, das Spiel nicht zu verlieren und die lautstarken Mohor-
ner zum Schweigen zu bringen.
Der Tiebreak war der Höhepunkt des Spiels. Die Anspannung 
war greifbar, jeder Punkt wurde mit einem kollektiven Atemzug 
verfolgt. Wir kämpften um jeden Ball, und die Konzentration war 
auf einem Höhepunkt. Schließlich gelang es uns, den Tiebreak 
mit 15:12 zu gewinnen.
Der Schrei des Sieges hallte durch die Halle, und wir fielen uns 
in die Arme. Es war ein Moment, der all die harte Arbeit und das 
Training der vergangenen Monate wert war!
In dieser Saison spielten insgesamt sechs Mannschaften (Fort-
schritt Pirna, Mohorn, Höckendorf, Wilsdruff Damen, Wilsdruff 
Jugend und Dohna) in der BFS Punktspielrunde, in der jeder 
Wettkampf ein spannendes Duell war, oft geprägt vom Heimvor-
teil der Gastgeberinnen.
Doch an diesem Tag waren wir nicht nur ein Team, sondern eine 
Familie, die zusammengehalten hat, um ihre Träume zu verwirk-
lichen. Der letzte Spieltag war nicht nur ein Wettkampf, sondern 
ein emotionales Erlebnis, das uns für immer verbinden wird. Wir 
hatten gekämpft, wir hatten gewonnen und wir haben bewiesen, 
dass wir gemeinsam alles erreichen können.
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Dr. Ralf Müller, der mit 
großem Sachverstand und sehr viel Geduld die Meisterschafts-
runde geplant, organisiert und begleitet hat sowie den Helfern, 
die uns immer wieder unterstützt haben und unseren Fans, die 
uns nicht nur bei den Heimspielen immer motivierend begleite-
ten.

Eure Kapitänin, euer Trainer

Anzeige(n)
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Liebe Einwohner von Meusegast, Köttewitz und Krebs
Denken Sie bitte an unsere Bürgerversammlung

am Donnerstag, 24.04.2025 ab 19:00 Uhr

im Festzelt der Feuerwehr (Am Ziegenrücken 11, 01809 Dohna OT Meusegast).
Die FFW wird an dem Abend bereits für Getränke vor Ort sein.
Wir werden den aktuellen Planungsstand für die Umgestaltung der Regenteiche vorstellen.

Die Arbeit des Ortschaftsrates kann nur erfolgreich sein, wenn alle sich daran beteiligen. Bitte senden Sie Ihre Anfragen und Wün-
sche an uns gern per Mail ortsvorsteher.meusegast@stadt-dohna.de oder kommen Sie zu den Sitzungen des Ortschaftsrates und 
besprechen vor Ort Ihr Anliegen mit uns.
Bitte informieren Sie sich in den Schaukästen, dort werden wir immer wieder interessante Informationen aushängen.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Helmecke
Ortsvorsteher

ortsvorsteher.meusegast@stadt-dohna.de
Zedernweg 6, 01809 Dohna
TEL: +49 176 45872468

Anzeige(n)
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Lesertipp für die Osterwanderung -  
Röhrsdorfer Grund

Die Rundwanderung beginnt in Röhrsdorf am Sächsisch-Böh-
mischen Bauernmarkt. Sie verlassen den Bauernmarkt durch 
das Tor am Röhrsdorfer Schloss und laufen nach rechts die 
Schäfereistraße entlang.
Sie überqueren die Schäfereibrücke, eine alte Sandsteinbrücke 
und folgen dem Weg weiter ca. 2 km. Hier geht es jetzt rechts ei-
nen kleinen Pfad in den Wald. Ab da folgen wir dem Röhrsdorfer 
Grund abwärts. Vorbei am Pfaffenteich schlängelt sich jetzt der 
Weg, bevor wir nach ca. 1,8 km den eigentlichen Park erreichen. 
Zuvor schauen wir uns noch die Krähenhütte auf dem Steinberg 
an. Ein Stück weiter bietet sich eine fantastische Aussicht übers 
Elbtal und zu den Tafelbergen in der Sächsischen Schweiz an.
Jetzt wieder zurück könnt ihr wählen, ob ihr etwas oberhalb 
gehen wollt oder weiter dem Bach folgend. Beide Wege kom-
men am Ende zusammen. Es gibt verschiedene Zeitzeugen 
zu betrachten. Am Talende kommen wir wieder auf die Schä-
fereistraße und gehen in Richtung Schloß zurück und erreichen 
nach ca. 6,2km unseren Startpunkt. Seit ein paar Jahren wird 
von Mitgliedern des Heimatvereins Ortschaft Röhrsdorf e.V. und 
vielen Helfern die Parkanlage im Röhrsdorfer Grund saniert und 
wieder erlebbar gemacht. Das verschlungene Wegesystem ist 
wieder gut erkennbar.
Der Runde ist nicht Kinderwagentauglich.

Ihr Heiko Scholz

© Heiko Scholz

26. April 2025 | 10.00 bis 15.00 Uhr

Interessiert?Schnell bis zum 21.04. anmeldenunter barnewitz@
naturschutzstation-osterzgebirge.de oder 

0162 – 6336480

LEBEN AM BACH

Habt ihr euch schonmal gefragt, welche Tiere &
Pflanzen eigentlich an einem Bach leben? 

Junge Naturwächter Praxistag

Der JuNa-Praxistag ist offen für alle zwischen 7 und 18 Jahren. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Klingt spannend? 
Dann seid mit dabei und meldet euch an!

Foto: Naturschutzstation Osterzgebirge e.V.

Treffpunkt: Brückenstraße 27, 01848 Hohnstein / OT Hohburkersdorf

Dann erkundet die Welt des Wassers, bestimmt Moose & beobachtet das
Leben am Ufer. An einer Wasserstation könnt ihr selbst aktiv werden: 
baut ein Wasserrad, probiert Wasserspiele aus & macht spannende

Experimente rund ums Wasser.

Naturschutzstation Osterzgebirge e.V.
Am Bahnhof 1

01773 Altenberg
www.naturschutzstation-osterzgebirge.de

    info@naturschutzstation-osterzgebirge.de

Foto: Naturschutzstation Osterzgebirge e.V. erzgebirge.de oder
0162 – 6336480

erzgebirge de d

Interessiert?Schnell bis zum 21.04. anmeldenunter barnewitz@
naturschutzstation-osterzgebirge de d

26. April 2025 | 10.00 bis 15.00 Uhr

Naturschutzstation Osterzgebirge e.V.
Am Bahnhof 1

01773 Altenberg
www.naturschutzstation-osterzgebirge.de
info@naturschutzstation-osterzgebirge.de

Anzeige(n)
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Neues aus der Gemeinde Müglitztal

Kindertageseinrichtungen

Mit viel Schaffensdrang in den Frühling!
Unsere Kinder der Kita „Schatzinsel“ in Mühlbach sind begeis-
terte kleine Entdecker, Handwerker und Künstler. Neben einem 
Frühjahrsputz im Außenbereich, bei welchem uns die Kinder 
tatkräftig unterstützten, beschlossen wir als Erstes unsere Holz-
werkstatt umzuräumen. Unsere Kinder wünschten sich mehr Platz 
und die Möglichkeit, selbständig in der Werkstatt arbeiten zu kön-
nen. Ein neuer Platz für die Werkbank sowie das viele Werkzeug 
war schnell gefunden. Der Schauer unserer Grillhütte eignet sich 
ganz wunderbar dazu. Viele Kinder halfen voller Begeisterung, die 
Werkbank und das Werkzeug dorthin zu transportieren. Von da an 
gab es kein Halten mehr. Jeden Tag wird nun fleißig gehämmert, 
gesägt, geklebt und geschmirgelt. Viele Kunstwerke sind schon 
mit den Lieblingswerkzeugen „Hammer und Säge“ entstanden. 
Auch unsere Jüngsten aus der Krippe, schauen den Großen gern 
mal über die Schulter. Am Nachmittag präsentieren die Kinder 
dann voller Stolz ihre Holzkunstwerke den Eltern, Großeltern oder 
Geschwistern. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit den 
Kindern an der weiteren Um- und Ausgestaltung unserer Kita zu 
arbeiten. Neue Eltern und Kinder sind herzlich eingeladen, unsere 
Kita zu besuchen. 
Das Team der Kita wünscht allen einen schönen Frühling.

© Kindergarten Schatzinsel

HERZLICHE EINLADUNG ZUM 
FRÜHLINGSFEST & TAG DER 

OFFENEN TÜR!

*PROGRAMM DER 
KINDER

*IM ANSCHLUSS 
FÜHRUNGEN 

DURCH DIE KITA
*ESSEN & 

GETRÄNKE
*GEMÜTLICHES 

BEISAMMENSEIN

FREITAG, 
09.05.2025

um 15.00 UHR

WIR FREUEN UNS 
AUF EINEN 

TOLLEN 
NACHMITTAG!
DAS TEAM DER 

KITA 
SCHATZINSEL
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Schule

Grundschule Mühlbach
Schulleiterin: Daniela Santura
Sekretariat: Pia Schütze
Neue Straße 5, 01809 Müglitztal, OT Mühlbach
Telefon: 035027 5451, Fax: 035027 62437
E-Mail: info@gs-muehlbach.de
Internet: www.gs-muelbach.de

Stärkster Schüler und Fasching  
in der Grundschule Mühlbach

Stärkster Schüler
Zu Beginn des neuen Kalenderjahres und des 2. Schulhalbjah-
res fanden in der Grundschule Mühlbach gleich zwei Veranstal-
tungen ihren Höhepunkt.
Am Dienstag, den 28.01.2025 gingen wir, wie auch schon in den 
zurückliegenden Jahren der Frage nach: Wer ist der stärkste 
Schüler und die stärkste Schülerin der Schule? Unter diesem 
Motto gestaltete sich der Tag freilich sehr bewegungsreich, 
sportlich und kräftemessend. Die Klassenstufen eins bis vier 
machten sich in ihren Sportsachen motiviert auf den Weg zur 
Sporthalle. Dort warteten bereits die ersten vier Stationen an de-
nen die Kinder ihre „Kräfte messen“ sollten. Doch ohne eine Er-
wärmung bewegt der stärkste Körper nichts. Ca. 80 Schüler und 
Schülerinnen fanden ihren Platz für ein gemeinsames Aufwär-
men. Selbstverständlich macht dies mit einer passenden flot-
ten Musik am meisten Spaß. Gut angeschwitzt ging es los. Die 
ersten vier Stationen, bestehend aus Schlängellauf, Ballprellen, 
Klimmzügen und dem schnellen Crunch, wurden erfolgreich 
und mit großer Anstrengungsbereitschaft absolviert. Anschlie-
ßend stärkten sich alle Sportler mit einem guten Frühstück, um 
Kraft für Runde zwei zu schöpfen. Der Umbau der neuen Statio-
nen wurde durch die Sportlehrer währenddessen durchgeführt, 
sodass der Wettbewerb lückenlos fortgesetzt wurde. Runde 
zwei erforderte jedem Sportler noch einmal alle Körner ab. Beim 
Dreierhopp, Seilspringen, Medizinball-Weitwurf und dem Über-
steiger wuchs der ein oder andere erneut über sich hinaus. Alle 
Sportler schnauften nach den insgesamt acht verschiedenen 
Disziplinen (die u. a. Teil der motorischen Basistests im Lehr-
plan Sport sind) ordentlich durch. Zum Abschluss und Abwär-
men führten alle Kinder einen gemeinsamen Staffellauf durch, 
welcher durch die ein oder andere Bewegungsaufgabe nicht 
nur die Beinmuskeln, sondern auch die Lachmuskeln trainierte.
Alle Kinder waren jetzt auf das Ergebnis ihrer Anstrengung ge-
spannt. Die „Wertungsrichter“ (Lehrer) vergaben für die besten 
fünf Kinder pro Disziplin absteigend 5-4-3-2-1 Punkte und no-
tierten dies auf einem Wertungsblatt. Nun konnte jeder Schüler 
bereits ein bisschen mitrechnen, die Spannung auf das Ergeb-
nis blieb jedoch bis zum Schluss. Die Siegerehrung fand im ge-
meinsamen Kreis in der Sporthalle statt und die stärksten drei 
Schüler und Schülerinnen wurden nach vorn auf die Siegerbüh-
ne gerufen und erhielten eine Urkunde sowie einen kleinen Preis. 
Bekanntlich ist gewinnen nicht alles, sondern im Vordergrund 
steht die Freude am Sport. Alle Kinder erhielten im Anschluss 
eine Teilnahme-Urkunde für ihre tolle Leistung. Nun warten wir 
gespannt und mit voller Vorfreude, welche Kinder den Kampf 
um „stärkster Schüler“ im Jahr 2026 gewinnen werden.

Fasching
Der erste Höhepunkt war kaum vorüber, so folgte am Dienstag, 
den 04. März 2025 gleich nach den Winterferien der nächste 
Höhepunkt in der Grundschule Mühlbach. Es war Faschings-
dienstag und die „Jecken“ (kölsch für „Narren“) waren unter-
wegs. Alle Kinder kamen in ihrem sorgfältig ausgewählten und 
kreiertem Lieblingskostüm, was es der Lehrerschaft in einigen 
Fällen erschwerte, die Kinder der eigenen Klasse überhaupt zu 
erkennen. Den Schultag gestaltete jede Klasse karnevalistisch 
individuell. Sei es eine Faschingswerkstatt, das Vorstellen oder 

Kinderreporter aus Maxen

© Kindergarten Spatzennest, Maxen

Wir Kinder aus dem Kindergarten Maxen haben beschlossen 
selbst unseren Zeitungsartikel über unser Faschingsfest zu ver-
fassen. Wir wollen nämlich alle mal Reporter sein! „Damit wir 
im Gehirn schlau sind“ sagt Paula. Also berichten wir Euch, wie 
unser Karneval vonstatten ging.
„Zuerst sind wir Kinder schon im Kostüm in den Kindergarten 
gekommen“ erinnert sich Laura. „Bei den Kostümen haben 
unsere Mamas und Papas geholfen.“ meint Lisa. „Im Haus lief 
schon Party-Musik, als wir ankamen. Unsere Erzieherinnen hat-
ten jede Menge Luftballons aufgepustet mit denen haben wir 
gespielt, sie hochgeschmissen, getanzt und am Ende mit nach 
Hause genommen.“ weiß Hannah noch.
Freydis sagt: „Auch Stopptanz haben wir damit gespielt“. „Er-
innert ihr euch was es zum Buffet gab“? fragt Frau Müller. „Na-
türlich! Alle wissen noch, dass es Kräppelchen vom Bäcker 
„Schietzold“ aus Maxen gab, die unsere Frau Reichel bestellt 
und abgeholt hat. „Nun ging es mit der Party draußen weiter“, 
erzählt Ben. „Dort haben wir Krach gemacht, damit die Nach-
barn den Fasching nicht verpennen“, freut sich Laura.
„Nach der langweiligen Mittagsruhe (am liebsten hätten wir 
durchgemacht) haben wir Autorennen gespielt“, stellt Lisa fest. 
„Das war auf jeden Fall eine bunte, laute und fantastische Par-
ty!“, fasst Lasse zusammen. „Auf dem Foto seht ihr uns in Fa-
schingskostümen!“
Nun sind wir gespannt wie unser Artikel ankommt und wenn Ihr 
lieben Leute das hier gut gefunden habt, wünschen wir uns bit-
te, dass Ihr uns neue Luftballons schenkt“ beschließen Laura, 
Paula, Lisa und Hannah. „Wir wünschen euch einen schönen 
Tag“, gibt Jakob noch dazu.
Es grüßen euch eure Kinderreporter aus dem Spatzennest und 
Ihre Schreiber
Kindergarten „Schatzinsel“
Leiterin: Franziska Ermer
Am Sportplatz 5, 01809 Müglitztal, OT Mühlbach
Tel.: 0152 27097836
E-Mail: kita-schatzinsel@gemeinde-mueglitztal.de
Kindergarten „Spatzennest“
Leiterin: Marion May
Maxener Straße 18a, 01809 Müglitztal OT Maxen
Tel.: 035206 392703
E-Mail: kigrgr_spatzennest@web.de
Kindergarten „Regenbogen“
Leiterin: Marion May
Burkhardswalder Str. 16b, Müglitztal, OT Burkhardswalde
Tel.: 035027 5345
E-Mail: marion.may@gemeinde-mueglitztal.de
Kindertagespflege „Schlosszwerge“
Ariane Ressel
Maxener Straße 1, 01809 Müglitztal OT Maxen
Tel. 0162 2865973
E-Mail: arimarkus@web.de
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Vereine

Mitgliederversammlung
des SV Sachsen Müglitztal am 05. Mai 2025 
um 19.00 Uhr im Sportheim des SV Sachsen 
Müglitztal in Mühlbach

TAGESORDNUNG
01 Begrüßung
02 Belehrung aller Anwesenden - 2025
03 Verlesen der Tagesordnung (Einarbeiten der Änderungs-

vorschläge)
04 Abstimmung über Tagesordnung
05 Jahresbericht des Vorstandsvorsitzenden des SV Sachsen 

Müglitztal Spfrd. Klaus Petzsch für das Jahr 2024
06 Kassenbericht des Vorstandsmitgliedes und Schatzmeiste-

rin des SV Sachsen Müglitztal Spfrdn. Eva- Maria Einsiedel 
für das Jahr 2024

07 Kassenprüfbericht durch den Vorsitzenden der Revisions-
kommission des SV Sachsen Müglitztal Spfrd. Udo Lange

08 Fragen bzw. Diskussion zum Jahresbericht des Vorsitzen-
den, zum Kassenbericht des Schatzmeisters und zum Kas-
senprüfbericht des Vorsitzenden der Revisionskommission

09 Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024
10 Vorausschau für das Jahr 2025
11 Diskussion
12 Schlusswort des Vorsitzenden des SV Sachsen Müglitztal 

Spfrd. Klaus Petzsch
13 Ende der Veranstaltung
Eventuelle Änderungsvorschläge zur Tagesordnung sind bis 
27.04.2025 entweder schriftlich im Sportheim, Am Sport-
platz 6, 01809 Mühlbach abzugeben bzw. per E-mail an jens-
wieczorek@t-online.de.
Alle Mitglieder unseres Sportvereins bitten wir recht herzlich um 
zahlreiches Erscheinen.
 
Im Auftrag des Vorstandes

Jens Wieczorek
Abt. Ski

© SV Sachsen Müglitztal

Am letzten Januarwochenende dieses Jahres war es endlich 
so weit.
Unter der Leitung der Sportfreunde Thomas Schietzold und Jan 
Pech brach eine ca. 40 köpfige (20 Kinder und 20 Erwachsene) 
Sportgruppe am Freitag zum Skitraining nach Oberwiesenthal 
auf. Bei bestem Winterwetter, was in den letzten Jahren nicht 
immer der Fall war, war ein Training gut möglich. In der Fichtel-
berghütte, die schon seit Jahren unsere Unterkunft ist, war diese 
und die Verpflegung wie immer sehr gut und der sportliche Teil 
konnte direkt vor der Tür beginnen.

Erraten der einzelnen Kostüme, ein Faschingsspiel oder bunte 
Musik gewesen. Jeder Lehrer überlegte sich die ein oder ande-
re Besonderheit für seine Klasse und jedes Kind erhielt einen, 
durch den Förderverein gesponserten, Pfannkuchen. Für alle 
Klassen wurde jedoch eine Faschings-Sportstunde vorbereitet, 
damit die Kinder ihr Kostüm auch bewegungsreich präsentieren 
durften. Die Klassenstufen eins und zwei führten dies gemein-
sam durch, Klasse drei und vier jeweils einzeln. Der Faschings-
sport gestaltete sich jedoch für alle Schüler und Schülerinnen 
gleichermaßen: Nach der Erwärmung teilten die Sportlehrer die 
Kinder in Faschingsmannschaften ein. Jedes Team war nun 
bereit für einen Staffellauf der besonderen Art. Bewegungs-
aufgaben des Spiels waren bspw. eine Hutpräsentation, das 
Transportieren eines Luftballons zu zweit, ein Eierlauf oder das 
Schmücken einer Faschingsgirlande. Hierbei fungierten Kinder 
als „menschliche“ Girlanden und wurden bunt geschmückt. Für 
die Schmückenden sowie die „Girlanden“ war es ein Spaß und 
so mancher musste sich die Lachtränchen wegwischen. Zu-
letzt wurden alle Girlanden begutachtet und mit einem großen 
Applaus in ihr Team zurückbegleitet. Mit Stolz und lächelndem 
Gesicht war für alle Kinder diese besondere Sportstunde be-
endet und sie nehmen den Faschingstag in der Grundschule 
Mühlbach hoffentlich in guter Erinnerung mit.

Christiane Reich
Klassenleitung Klasse 1

Feuerwehr

Verteilung
Direkt in Ihren 
Briefkasten.

LINUS WITTICH 
Medien KG
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Einladung zum Vortrag von Dr. Ingo Kraft

Der ungewöhnliche Schmuckfund keltischen Ursprungs 
von Pirna-Pratzschwitz
Im Oktober 2018 wurde während einer geo logischen Grabung 
durch das Landesamt für Archäologie Dresden ein sehr unge-
wöhnlicher, für Sachsen einmaliger Fund bei Pirna-Pratzschwitz 
geborgen: Ein Prunkstück aus der Zeit, als die Kelten auch un-
sere Region besiedelt hatten. Dieser Schmuck stammt aus der 
frühen Laténezeit (ca. 450 v. Chr.). Heute leben noch Nachfah-
ren der Kelten in Irland, Schottland und Wales.
Der Vortrag findet am Donnerstag, dem 15. Mai 2025 um 
19:00 Uhr im Vereinshaus auf dem Sportplatz statt.

Karin Grübner und Gunter Berger
Heimatverein Burkhardswalde
www.burkhardswal.de

Gemeinsame Informationen
und Bekanntmachungen

Auflösung Bilderrätsel März 2025
In welche Richtung die Postkut-
sche auf dem gesuchten Weg-
weiser fährt, kann neben der 
Postmeilensäule auf dem Markt 
der Stadt Dohna nachgeschaut 
werden.
Wir danken allen Teilnehmern 
und gratulieren den Gewinnern 
aus Mühlbach. Wir danken für 
die Bereitstellung des Gewinns.

© Heiko Scholz

Bilderrätsel April 2025
Es gibt viel zu sehen in Dohna und Müglitztal. Wissen Sie was 
auf dem winterlichen Foto zu sehen und wo dies zu finden ist?
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: info@stadt-dohna.de mit 
dem Betreff: Bilderrätsel.
Unter allen richtigen Einsendungen wird wieder ein Gewinn ver-
lost.
Die Teilnahme gilt gleichzeitig als Zustimmung zur Veröffentli-
chung von Name und Wohnort im Falle des Gewinns.

Unser Aufenthalt dauerte drei Tage und unsere Übungseinhei-
ten konnten wir zur vollen Zufriedenheit durchführen. Durch die 
Breite der Pisten war ein besonders gutes Training möglich. 
Froh gelaunt und mit vielen positiven Eindrücken konnten wir am 
Sonntag unsere Heimreise antreten.
Abt. Fußball
Die Spieler unserer Fußballmannschaft starteten mit einem 4:1 
Sieg, einer 2:3 Niederlage und einem 0:0 Unentschieden in das 
Jahr 2025. Trotz der Punktverluste liegen unsere „Mühlbacher 
Jungs“ derzeit auf Platz 3 der Tabelle mit 4 Punkten Rückstand 
auf die Führenden (bei einem Nachholspiel).
Das sind die Ansetzungen der kommenden Wochen zu Hause:
05.04.2025 12.30 Uhr gegen Heidenauer SV 2.
03.05.2025 12.30 Uhr gegen TSV Graupa 2.
Kontakt und Information
- SV Sachsen Müglitztal
E Mail: svmueglitztal@gmx.de
Internet: www.sv-mueglitztal.de
Jens Wieczorek Tel.: 035206 31511
E-Mail: jens-wieczorek@t-online.de

Der Heimatverein Burkhardswalde  
lädt zur Walpurgisnacht ein

Am 30. April 2025 laden wir alle Burkhardswalder und die, die 
mit uns feiern wollen, zur Walpurgis nacht auf dem Sportplatz 
ein. Wir werden gegen 17:00 Uhr beginnen und bei leckerem 
Essen und Trinken an unserem großen Feuer bis in die Nacht 
feiern.
In diesem Jahr wird es wieder ein Feuerwerk geben.
Für unsere kleinen Hexen und Zauberer wird es wieder kleine 
Über raschungen und sportliche Heraus forderungen geben.

Gunter Berger und Wigand Stransky
Heimatverein Burkhardswalde
www.burkhardswal.de
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Schlossgeflüster

Datum Veranstaltung Uhrzeit Ort Weitere Infos
13.04.2025 Sonntagsführung 

„Vom Turm ins Land 
geschaut“

11:00 Uhr und 
12:30 Uhr

Schloss 
Weesenstein
Museum

Turmführung mit wunderbarem Ausblick über das Müg-
litztal und interessanten „Einblicken“, so in den mittelal-
terlichen Bergfried, das Turmuhrwerk und den Glocken-
stuhl. Familienführung, ab 6 Jahre geeignet! Geeignetes 
Schuhwerk, bequeme robuste Kleidung und Trittsicher-
heit erforderlich!
Bei Bedarf findet 12:30 Uhr eine weitere Führung statt!
Tickets: www.schloss-weesenstein.de

19. – 
27.04.2025

Ostereierei in Wee-
senstein

10:00 – 18:00 Uhr Schloss 
Weesenstein
Museum

Liebe Kinder, wir haben einen mysteriösen Brief vom 
Osterhasen erhalten. Stellt euch vor: Er möchte euch zu 
Ostern zu einer Schnitzeljagd herausfordern! Helft ihr 
uns, die Lösung zu finden? Lasst euch nicht vereiern! Bei 
Erfolg wartet eine kleine Belohnung auf euch im Muse-
umsladen.

20./21.04.2025 Osterführung 
„Durch die Blume. 
Der Weesensteiner 
Osterspaziergang“

Jeweils 11:00 Uhr Schloss 
Weesenstein
Museum

Was die rote Rose oder das Vergissmeinnicht in der 
Blumensprache bedeuten, weiß so gut wie jeder. Doch 
wenn Sie erfahren möchten, was ein Sträußchen Petersi-
lie aussagt, dann kommen Sie Ostern nach Weesenstein! 
Bei diesem kurzweiligen Osterspaziergang durch das 
Schloss wird die Geschichte des Hauses mit Blumen ver-
bunden. Diese finden sich zahlreich auf Tapeten, Möbeln 
und Wänden… Den festlichen Abschluss bildet ein klei-
nes Orgelspiel in der barocken Schlosskapelle!
Auf ins Grüne.
Tickets: www.schloss-weesenstein.de

27.04.2025 Frühstück mit Ge-
schichte
„Zwei Kapellen 
unter einem Dach? 
– Geschichte und 
Hintergründe“
Referentin: Dr. Birgit 
Finger – Museolo-
gin Schloss Wee-
senstein

10:30 Uhr Schloss 
Weesenstein
Konzertsaal

Die Existenz zweier Kapellen mit unterschiedlichen Kon-
fessionen im Schloss Weesenstein ist eine Besonder-
heit. Sie spiegelt die Geschichte Sachsens wider, in der 
die Reformation eine bedeutende Rolle spielte. Adlige 
Schlossherren ließen ihre Privatkapellen reich ausstatten. 
Als Sakralräume nahmen sie innerhalb der Wohnanlagen 
eine Sonderstellung ein. Sie drücken Frömmigkeit und 
zugleich Repräsentation aus. Der Vortrag erläutert die 
Entwicklung dieser häufig bemerkenswerten Bauten.
Die Geschichte(n)-Frühstücke versorgen interessierte 
Besucher mit kulinarischen und geistigen Genüssen. Wir 
laden alle „Bildungshungrigen“ herzlich ein!
Tickets: www.schloss-weesenstein.de

27.04.2025 Sonntagsführung 
„Verstecktes & 
Entdecktes“

11:00 Uhr Schloss 
Weesenstein

Einmalige Gelegenheit für große wie kleine Neugierige, 
einen Blick hinter die sonst verschlossenen Türen Wee-
sensteins zu werfen: Der kurzweilige Rundgang führt 
über die Böden rund um den mittelalterlichen Bergfried 
und durch das Dach der Schlosskapelle bis hinauf zum 
Göpelboden. Diese Führung zu den versteckten Entde-
ckungen des Schlosses Weesenstein ist ein wahrer Klas-
siker.
Ab 6 Jahre geeignet!
Tickets: www.schloss-weesenstein.de

04.05.2025 Sonderführung 
„Bombensicher! 
Kunstversteck Wee-
senstein 1945“

11:00 Uhr Schloss 
Weesenstein
Museum

Vor allem die wuchtigen Burgräume mit ihren dicken 
Mauern dienten während des Zweiten Weltkrieges als 
sichere Unterbringung für unzählige Schätze Dresdner 
und anderer Sammlungen sowie privater Eigentümer, 
beispielsweise Hildebrand Gurlitts und Ida Bienerts. Bei 
dieser Führung erfahren Sie nicht nur etwas über die 
spannende Historie dieser Kunstauslagerungen, sondern 
auch über nicht weniger abenteuerliche Geschichten hin-
ter den Kulissen - wie von dem Weesensteiner Weinlager!
Tickets: www.schloss-weesenstein.de

11.05.2025 Sonderführung „Bei 
Königs zu Besuch“

16:00 Uhr Schloss 
Weesenstein
Museum

Musikalisch und kulinarisch umrahmte Führung zum Le-
ben und Wirken König Johanns von Sachsen im Schloss 
Weesenstein. Spannende Geschichten rund um diesen 
berühmten Monarchen begleiten den fesselnden Rund-
gang durch seine heimliche Residenz. König Johann von 
Sachsen liebte sein Weesenstein und verbrachte viele 
Wochen des Jahres mit seiner Familie in diesem „wohl 
schönsten Tal Sachsens“.
Tickets: www.schloss-weesenstein.de
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Jugendjury wartet auf Eure Anträge –

Nutzt auch Ihr die Chance bis zum 
Anmeldeschluss am 31. März einen 
Antrag zu stellen!

Das Jugendkulturbudget bietet jungen Eh-
renamtlichen des Landkreises Sächsische 
Schweiz Osterzgebirge die Möglichkeit sich 
mit ihrer Projektidee bei der Jugend-Jury für 

eine Fördersumme zu bewerben! Dieses Jahr liegt die Förder-
summe wieder bei maximal 1000€ pro Projektantrag!
Das Jugendkulturbudget wurde 2022 ins Leben gerufen und 
unterstützt jugend(kulturelle) Projekte im Landkreis finanziell 
nachdem ihr Projektantrag von der Jugend-Jury ausgewählt 
wurde. Die Jugend-Jury, eine Jury von jungen Menschen für 
junge Menschen entscheidet jährlich über die eingegange-
nen Projektanträge. Junge Ehrenamtliche im Alter von 12 - 27 
Jahren können durch ein einfaches, schnelles und digitales 
Antragsverfahren unkompliziert ihren Projektantrag an die 
Jury stellen. Die Jury sichtet die Anträge, beantwortet Fragen 
und hilft bei der Antragstellung. Am 15. April 2025 findet die 
Projektemesse auf der Bastei in Lohmen statt - Eine Veran-
staltung bei der die jungen ehrenamtlich Engagierten ihre Pro-
jektidee vorstellen können. Durch dieses Format können junge 
Ehrenamtliche miteinander in Kontakt treten, sich austauschen, 
gegenseitig vernetzen und aber auch Ehrenamt in der Gesell-
schaft sichtbar machen. Bei der Projektemesse wird direkt vor 
Ort über die Auswahl der Projektideen, an die die Fördermittel 
vergeben werden, entschieden. Nachdem die Antragstellenden 
am 15. April die Entscheidung von der Jury zur Fördermittelver-
gabe erhalten haben, kann es direkt mit der Projektumsetzung 
losgehen.
Auf diese Weise können Ideen und Herzensangelegenheiten 
junger Ehrenamtlicher in der Region finanziell unterstützt wer-
den, um das Ehrenamt und die Teilhabe junger Menschen 
zu stärken!
Der Antragsschluss am 31. März 2025 für das Einsenden der 
Projektideen naht bald. Bis dahin können noch Projektanträge 
an die Jury gestellt werden, um Projekte junger Menschen zu 
fördern!
Nähere Informationen rund um die Anmeldung für das Ju-
gendkulturbudget sind unter der Website www.jugendring-soe.
de zu finden. Gerne beraten wir auch telefonisch, per Mail oder 
vor Ort in der Bahnhofstr. 1 in 01796 Pirna, unter der Telefonnr. 
(0151) 41648047 oder per Mail unter info@jugend-ring.de.

Schutz und Fürsorge für Kinder in Not –  
Sie können helfen

Wir laden Sie herzlich zu unserer Informationsveranstaltung 
zum Thema „Familiäre Bereitschaftsbetreuung und Pflegefami-
lie für Vollzeitpflege“ ein.
Wann:
29. April 2025, 17:00 Uhr
21. Oktober 2025, 17:00 Uhr
Wo:
Diakonie- und Kirchgemeindezentrum Copitz
Schillerstraße 21a
01796 Pirna
In unserer Gesellschaft gibt es viele Kinder, die aus unterschied-
lichen Gründen nicht in ihrem ursprünglichen Zuhause leben 
können. Für diese Kinder ist es von entscheidender Bedeutung, 
einen schützenden Ort zu finden, an dem sie Geborgenheit, 
Sicherheit und Unterstützung erfahren. Pflegefamilien und die 
Familiäre Bereitschaftsbetreuung spielen hierbei eine zentrale 
Rolle.

Veranstaltungen

„Tag der Instrumente“ am 17. Mai 2025 in der Musikschule in 
Pirna
Komm vorbei und mach mit! Von 9:30 bis 13:00 Uhr öffnen sich 
unter dem Motto „Sehen - Hören - Ausprobieren“ die Türen der 
Musikschule Sächsische Schweiz in Pirna für Klein und Groß! 
Alle Angebote, vom Instrumentalunterricht bis hin zu Tanz, zur 
Musikalischen Früherziehung, der Gesangsausbildung sowie 
der Ensemblearbeit werden an diesem Tag vorgestellt. Im Fokus 
stehen auch großartige Instrumente, die zu Unrecht ein „Schat-
tendasein“ fristen. Was wäre
ein Orchester ohne Cello und Kontrabass, Horn oder Klarinette? 
Erlebe
vielfältige Klänge und entdecke deine persönlichen Favoriten. 
Dabei sind Anfassen, Mitmachen, Ausprobieren ausdrücklich 
erwünscht!
Lehrkäfte beantworten deine Fragen, auch betreffs der Unter-
richte in den Zweigstellen Heidenau, Bad Schandau/Königstein 
und Sebnitz/Neustadt in Sachsen/Stolpen zur Verfügung.
Junge Instrumentalisten der Musikschule bieten unterhaltsame 
Proben ihres Könnens. Musik hat große Bedeutung für die kog-
nitive, sprachliche, sozial-emotionale und motorische Entwick-
lung sowie die Kreativität – ein Geschenk, das ein Leben lang 
inspiriert.
Der „Tag der Instrumente“ ist eine Gelegenheit für Eltern, ihre 
Kinder in die Welt der Musik einzuführen. Freier Eintritt, ohne 
Anmeldung, keine Vorkenntnisse nötig. Wir freuen uns auf dich 
und deine Neugier! www.musikschule-saechsische-schweiz.de

Jugendring  
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V.

Bahnhofstr. 1 – 01796 Pirna
Tel.: 03501/ 78 16 47 
Fax: 03501/ 57 11 68
Email: info@jugend-ring.de
Internet: www.jugendring-soe.de

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermitteln auf 
Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen 
Haushaltes.
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An diesem Abend möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, 
mehr über die wertvolle Arbeit von Bereitschaftsbetreuungs- 
und Pflegefamilien zu erfahren und wie Sie Kindern in Not 
Schutz und Fürsorge bieten können. Wir werden Informationen 
zu den Voraussetzungen, dem Ablauf und den Unterstützungs-
angeboten bereitstellen.
Egal, ob Sie bereits über eine Bereitschaftsbetreuung oder Pfle-
gefamilie nachdenken oder einfach nur neugierig sind – wir freu-
en uns auf Ihr Kommen und einen offenen Austausch.
Kontakt:
Diakonie Pirna
Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens im Kir-
chenbezirk Pirna e. V.
Familiäre Bereitschaftsbetreuung
Anne Eilfeld
E-Mail: fbb@diakonie-pirna.de
Telefon: 03501 5710-393
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Jugendamt, Referat Besondere Soziale Dienste und Förderung
Pflegekinderdienst
Carsten Klose
E-Mail: pflegekinderdienst@landratsamt-pirna.de
Telefon: 03501 515-2101

Anzeige(n)


